










bi) Personalnummer 442 

bj) Personalnummer 439 

bk) Personalnummer 436 

bl) Personalnummer 403 

bm) Personalnummer 402 

bn) Personalnummer 452 

bo) Personalnummer 449 

bp) Personalnummer 432 

bq) Personalnummer 429 

c) Sonstiges 

ca) Personalnummer 291, Ansuchen um Gewährung von außerordentli-
chen Vorrückungen 

26. Berichte 

39426







39429



39430







Der Vorsitzende stellt zu dieser Einwendung des GR Ing. Martin LITSCHAUER gegen das 
Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung fest, dass GR Ing. Martin LITSCHAUER bei die-
sem Tagesordnungspunkt lediglich eine Meinungsäußerung kundgetan hat und keinen An-
trag gestellt hat, der zur Abstimmung gelangt ist. Des Weiteren ist festzuhalten, dass es 
sich bei gegenständlichem Tagesordnungspunkt um einen Bericht über die angesagt Ge-
barungsprüfung durch den Prüfungsausschuss handelt und es sich daher lediglich um des-
sen protokollierten Feststellungen handelt. Inhaltliche Abänderungen der Feststellungen 
des Prüfungsausschusses können durch Einwendungen zum Gemeinderatsprotokoll nicht 
vorgenommen werden. 

 
ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DIE EINWENDUNG DES GR ING. 
MARTIN LITSCHAUER GEGEN DAS PROTOKOLL DER LETZTEN GEMEINDERATS-
SITZUNG PER E-MAIL VOM 14.05.2025: 

Für den Antrag stimmen 2 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
GRÜNE). 

Gegen den Antrag stimmen 27 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ und alle anwesenden Mitglieder der SPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag abgelehnt. 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES ÜBER DAS PROTOKOLL ALS GANZES 
VOM 29.04.2025: 

Für den Antrag stimmen 28 Mitglieder des Gemeinderates ( alle anwesenden Mitglieder 
der ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und 
GR Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmen 1 Mitglieder des Gemeinderates (GR Ing. Martin LIT-
SCHAUER (GRÜNE)).  

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

 

Somit wird der Antrag angenommen und das Sitzungsprotokoll vom 29.04.2025 ge-
nehmigt. 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 28 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der FPÖ, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und GR 
Herbert HÖPFL (GRÜNE)). 

Gegen den Antrag stimmen 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Der Stimme enthalten sich 1 Mitglied des Gemeinderates (GR Ing. Martin LITSCHAUER 
(GRÜNE)). 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Betreffend der Stiftungsleistungen von gesamt EUR 6.600,-- wurde am 21.05.2025 folgende 
Information per mail an Fr. Mag. Gabriela Klinger übermittelt: 
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In einem in der Folge geführten Telefonat zwischen Frau Mag. Gabriela Klinger und Herrn 
Markus Erdinger wurden folgende Punkte nochmal besprochen bzw. konkretisiert: 

- Die Stiftungsleistungen sollten bis zum Ende der Kredittilgung bezüglich der Scha-
dekgasse 70 ausgesetzt werden bzw. auf ein niedrigeres Niveau gebracht werden. 
 

- Die bereits jetzt übermittelte Darstellung der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ist 
grundsätzlich in Ordnung. Es soll nur in den Rechnungsabschlüssen bzw. in den Be-
schlüssen dazu künftig auf die zusätzliche Darstellung einer Ergebnisrechnung ent-
sprechend der VRV 2015 verzichtet werden. 
 

- Betreffend den Betriebskostenersätzen des Objektes Schadekgasse 70 wurde festge-
legt, dass die Leerstehungskosten zukünftig als eigene Position in der Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung dargestellt werden. 
 

Der Bericht wird von allen anwesenden Mitgliedern zur Kenntnis genommen. 
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Auf Vorschlag von Bgm. Josef Ramharter wird für den Ortsteil Pyhra GR Christian Dangl, 
3830 Pyhra 15, als Ortsvorsteher ab 01.07.2025 auf die Dauer der Funktionsperiode des 
Stadtrates bestellt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Folgende Besitzer bzw. Grundstücksflächen sind in der KG Ulrichschlag von den notwendi-
gen Grundstückstransaktionen betroffen: 

Eigentümer Grund-
stücks 
Nr.: 

Flä-
chen-
wid-
mung 

Benötigte 
Grundflä-

che 
Flächenpreis 

Entschädigung inkl. 
7,5%  

Wiederbeschaf-
fungskosten 

 [-] [.] [m²] [EUR/m²] [EUR] 
Margarete 
Litschauer 
Manuela 
Litschauer 

1, 7, 
485, 
486 

BA 160 10,00 1.720,00 

Martin Müllner 
Renate  
Müllner 

11/1 BA 10 10,00 

204,25 

111 Glf 15 6,00 

Ing. Harald 
Kloiber 13 Glf 10 6,00 64,50 

Ing. Martin 
Sturm 

123/1, 
123/3 Glf 10 6,00 64,50 

Stefan Müller 
Anja Müller 112 Glf 30 6,00 193,50 

Stadtgemeinde 
Waidhofen an 
der Thaya 

11/2 Glf 10 0,00 0,00 

SUMME 2.246,75 

 

Die Übereinkommen wurden vor Ort gemeinsam mit den betroffenen Liegenschaftseigentü-
mern, Vertretern der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya sowie dem Bauamt der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya besprochen. Die Liegenschaftseigentümer haben den 
Übereinkommen durch ihre Unterschrift zugestimmt. Seitens des Bauamts wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Übereinkommen erst dann rechtswirksam werden, wenn sowohl die zu-
ständigen Stellen des Landes Niederösterreich als auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya ihre Zustimmung erteilt haben. 
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Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Errichtung eines gesetzeskonformen sicheren Straßenquerschnittes, der sich im Wesent-
lichen aus der Fahrbahn samt Nebenlagen inkl. Bushaltestellen zusammensetzt, wird nach-
stehendes Übereinkommen, genehmigt: 

  

39478





 

 

39480



 

 

39481



 

39482







Folgende Besitzer bzw. Grundstücksflächen sind in der KG Ulrichschlag von den notwendi-
gen Grundstückstransaktionen betroffen: 

Eigentümer Grund-
stücks 
Nr.: 

Flä-
chen-
wid-
mung 

Benötigte 
Grundflä-

che 
Flächenpreis 

Entschädigung inkl. 
7,5%  

Wiederbeschaf-
fungskosten 

 [-] [.] [m²] [EUR/m²] [EUR] 
Margarete 
Litschauer 
Manuela 
Litschauer 

1, 7, 
485, 
486 

BA 160 10,00 1.720,00 

Martin Müllner 
Renate  
Müllner 

11/1 BA 10 10,00 

204,25 

111 Glf 15 6,00 

Ing. Harald 
Kloiber 13 Glf 10 6,00 64,50 

Ing. Martin 
Sturm 

123/1, 
123/3 Glf 10 6,00 64,50 

Stefan Müller 
Anja Müller 112 Glf 30 6,00 193,50 

Stadtgemeinde 
Waidhofen an 
der Thaya 

11/2 Glf 10 0,00 0,00 

SUMME 2.246,75 

 

Die Übereinkommen wurden vor Ort gemeinsam mit den betroffenen Liegenschaftseigentü-
mern, Vertretern der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya sowie dem Bauamt der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya besprochen. Die Liegenschaftseigentümer haben den 
Übereinkommen durch ihre Unterschrift zugestimmt. Seitens des Bauamts wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Übereinkommen erst dann rechtswirksam werden, wenn sowohl die zu-
ständigen Stellen des Landes Niederösterreich als auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya ihre Zustimmung erteilt haben. 
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Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Errichtung eines gesetzeskonformen sicheren Straßenquerschnittes, der sich im Wesent-
lichen aus der Fahrbahn samt Nebenlagen inkl. Bushaltestellen zusammensetzt, wird nach-
stehendes Übereinkommen, genehmigt: 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten - Genehmigung mehrerer Übereinkommen für den An- 
und Verkauf bzw. Übernahme von Grundstücksflächen zur Errichtung notwendiger 
Nebenanlagen in der KG Ulrichschlag (Gehsteig, Bushaltestellen) 
c) Grundstücke Nr. 13, Ing. Harald Kloiber 
 

SACHVERHALT : 
Die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya wird im Jahr 2025 die Ortsdurchfahrt von Ul-
richschlag erneuern. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch Nebenanlagen (wie Gehsteige 
und Bushaltestellen) errichtet, welche nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya übergehen. 

Die Straßenplanung, einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen, erfolgt durch die Stra-
ßenmeisterei Waidhofen an der Thaya. Im Rahmen der Planungsarbeiten wurde festgestellt, 
dass für die Umsetzung eines den geltenden technischen und rechtlichen Anforderungen 
entsprechenden Straßenquerschnitts �± einschließlich der Nebenflächen �± zusätzliche Grund-
flächen benötigt werden, die sich im Fremdeigentum befinden. 

Zur Sicherung dieser Flächen wurde von der Straßenmeisterei ein Grundbedarfsplan vom 
13.01.2025 erstellt. Für die betroffenen Grundstücke wurden standardisierte Übereinkommen 
ausgearbeitet, wie sie für derartige Rechtsgeschäfte üblich sind. 

In diesen Übereinkommen wurden folgende Entschädigungssätze für die Inanspruchnahme 
bzw. Ablöse vereinbart (Die Preise wurden am 21.01.2025 vom ehemaligen Stadtrat Mag. 
Thomas Lebersorger genehmigt bzw. als angemessen bestätigt): 

Grünland Land- und Forstwirtschaft (kurz: Glf) EUR 6,00 pro m² 
Bauland-Agrargebiet (kurz: BA) EUR 10,00 pro m² 
Flächen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya EUR 0,00 pro m² 

Die Entschädigungskosten inkl. 7,5% Wiederbeschaffungskosten trägt die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya. 
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Folgende Besitzer bzw. Grundstücksflächen sind in der KG Ulrichschlag von den notwendi-
gen Grundstückstransaktionen betroffen: 

Eigentümer Grund-
stücks 
Nr.: 

Flä-
chen-
wid-
mung 

Benötigte 
Grundflä-

che 
Flächenpreis 

Entschädigung inkl. 
7,5%  

Wiederbeschaf-
fungskosten 

 [-] [.] [m²] [EUR/m²] [EUR] 
Margarete 
Litschauer 
Manuela 
Litschauer 

1, 7, 
485, 
486 

BA 160 10,00 1.720,00 

Martin Müllner 
Renate  
Müllner 

11/1 BA 10 10,00 

204,25 

111 Glf 15 6,00 

Ing. Harald 
Kloiber 13 Glf 10 6,00 64,50 

Ing. Martin 
Sturm 

123/1, 
123/3 

Glf 10 6,00 64,50 

Stefan Müller 
Anja Müller 112 Glf 30 6,00 193,50 

Stadtgemeinde 
Waidhofen an 
der Thaya 

11/2 Glf 10 0,00 0,00 

SUMME 2.246,75 

 

Die Übereinkommen wurden vor Ort gemeinsam mit den betroffenen Liegenschaftseigentü-
mern, Vertretern der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya sowie dem Bauamt der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya besprochen. Die Liegenschaftseigentümer haben den 
Übereinkommen durch ihre Unterschrift zugestimmt. Seitens des Bauamts wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Übereinkommen erst dann rechtswirksam werden, wenn sowohl die zu-
ständigen Stellen des Landes Niederösterreich als auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya ihre Zustimmung erteilt haben. 
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Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Errichtung eines gesetzeskonformen sicheren Straßenquerschnittes, der sich im Wesent-
lichen aus der Fahrbahn samt Nebenlagen inkl. Bushaltestellen zusammensetzt, wird nach-
stehendes Übereinkommen, genehmigt: 
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�ÄÜbereinkommen Ing. Harald Kloiber
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten - Genehmigung mehrerer Übereinkommen für den An- 
und Verkauf bzw. Übernahme von Grundstücksflächen zur Errichtung notwendiger Ne-
benanlagen in der KG Ulrichschlag (Gehsteig, Bushaltestellen) 
d) Grundstücke Nr. 123/1 und 123/3, Ing. Martin Sturm 

SACHVERHALT : 
Die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya wird im Jahr 2025 die Ortsdurchfahrt von Ul-
richschlag erneuern. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch Nebenanlagen (wie Gehsteige 
und Bushaltestellen) errichtet, welche nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya übergehen. 

Die Straßenplanung, einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen, erfolgt durch die Stra-
ßenmeisterei Waidhofen an der Thaya. Im Rahmen der Planungsarbeiten wurde festgestellt, 
dass für die Umsetzung eines den geltenden technischen und rechtlichen Anforderungen 
entsprechenden Straßenquerschnitts �± einschließlich der Nebenflächen �± zusätzliche Grund-
flächen benötigt werden, die sich im Fremdeigentum befinden. 

Zur Sicherung dieser Flächen wurde von der Straßenmeisterei ein Grundbedarfsplan vom 
13.01.2025 erstellt. Für die betroffenen Grundstücke wurden standardisierte Übereinkommen 
ausgearbeitet, wie sie für derartige Rechtsgeschäfte üblich sind. 

In diesen Übereinkommen wurden folgende Entschädigungssätze für die Inanspruchnahme 
bzw. Ablöse vereinbart (Die Preise wurden am 21.01.2025 vom ehemaligen Stadtrat Mag. 
Thomas Lebersorger genehmigt bzw. als angemessen bestätigt): 

Grünland Land- und Forstwirtschaft (kurz: Glf) EUR 6,00 pro m² 
Bauland-Agrargebiet (kurz: BA) EUR 10,00 pro m² 
Flächen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya EUR 0,00 pro m² 

Die Entschädigungskosten inkl. 7,5% Wiederbeschaffungskosten trägt die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya. 
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Folgende Besitzer bzw. Grundstücksflächen sind in der KG Ulrichschlag von den notwendi-
gen Grundstückstransaktionen betroffen: 

Eigentümer Grund-
stücks 
Nr.: 

Flä-
chen-
wid-
mung 

Benötigte 
Grundflä-

che 
Flächenpreis 

Entschädigung inkl. 
7,5%  

Wiederbeschaf-
fungskosten 

 [-] [.] [m²] [EUR/m²] [EUR] 
Margarete 
Litschauer 
Manuela 
Litschauer 

1 , 7, 
485, 
486 

BA 160 10,00 1.720,00 

Martin Müllner 
Renate  
Müllner 

11/1 BA 10 10,00 

204,25 

111 Glf 15 6,00 

Ing. Harald 
Kloiber 13 Glf 10 6,00 64,50 

Ing. Martin 
Sturm 

123/1, 
123/3 

Glf 10 6,00 64,50 

Stefan Müller 
Anja Müller 112 Glf 30 6,00 193,50 

Stadtgemeinde 
Waidhofen an 
der Thaya 

11/2 Glf 10 0,00 0,00 

SUMME 2.246,75 

 

Die Übereinkommen wurden vor Ort gemeinsam mit den betroffenen Liegenschaftseigentü-
mern, Vertretern der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya sowie dem Bauamt der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya besprochen. Die Liegenschaftseigentümer haben den 
Übereinkommen durch ihre Unterschrift zugestimmt. Seitens des Bauamts wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Übereinkommen erst dann rechtswirksam werden, wenn sowohl die zu-
ständigen Stellen des Landes Niederösterreich als auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya ihre Zustimmung erteilt haben. 
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Chronologie : 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Errichtung eines gesetzeskonformen sicheren Straßenquerschnittes, der sich im Wesent-
lichen aus der Fahrbahn samt Nebenlagen inkl. Bushaltestellen zusammensetzt, wird nach-
stehendes Übereinkommen, genehmigt: 
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten - Genehmigung mehrerer Übereinkommen für den An- 
und Verkauf bzw. Übernahme von Grundstücksflächen zur Errichtung notwendiger Ne-
benanlagen in der KG Ulrichschlag (Gehsteig, Bushaltestellen) 
e) Grundstücke Nr. 112, Stefan Müller und Anja Müller 

SACHVERHALT : 
Die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya wird im Jahr 2025 die Ortsdurchfahrt von Ul-
richschlag erneuern. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch Nebenanlagen (wie Gehsteige 
und Bushaltestellen) errichtet, welche nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya übergehen. 

Die Straßenplanung, einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen, erfolgt durch die Stra-
ßenmeisterei Waidhofen an der Thaya. Im Rahmen der Planungsarbeiten wurde festgestellt, 
dass für die Umsetzung eines den geltenden technischen und rechtlichen Anforderungen 
entsprechenden Straßenquerschnitts �± einschließlich der Nebenflächen �± zusätzliche Grund-
flächen benötigt werden, die sich im Fremdeigentum befinden. 

Zur Sicherung dieser Flächen wurde von der Straßenmeisterei ein Grundbedarfsplan vom 
13.01.2025 erstellt. Für die betroffenen Grundstücke wurden standardisierte Übereinkommen 
ausgearbeitet, wie sie für derartige Rechtsgeschäfte üblich sind. 

In diesen Übereinkommen wurden folgende Entschädigungssätze für die Inanspruchnahme 
bzw. Ablöse vereinbart (Die Preise wurden am 21.01.2025 vom ehemaligen Stadtrat Mag. 
Thomas Lebersorger genehmigt bzw. als angemessen bestätigt): 

Grünland Land- und Forstwirtschaft (kurz: Glf) EUR 6,00 pro m² 
Bauland-Agrargebiet (kurz: BA) EUR 10,00 pro m² 
Flächen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya EUR 0,00 pro m² 

Die Entschädigungskosten inkl. 7,5% Wiederbeschaffungskosten trägt die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya. 
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Folgende Besitzer bzw. Grundstücksflächen sind in der KG Ulrichschlag von den notwendi-
gen Grundstückstransaktionen betroffen: 

Eigentümer Grund-
stücks 
Nr.: 

Flä-
chen-
wid-
mung 

Benötigte 
Grundflä-

che 
Flächenpreis 

Entschädigung inkl. 
7,5%  

Wiederbeschaf-
fungskosten 

 [-] [.] [m²] [EUR/m²] [EUR] 
Margarete 
Litschauer 
Manuela 
Litschauer 

1, 7, 
485, 
486 

BA 160 10,00 1.720,00 

Martin Müllner 
Renate  
Müllner 

11/1 BA 10 10,00 

204,25 

111 Glf 15 6,00 

Ing. Harald 
Kloiber 13 Glf 10 6,00 64,50 

Ing. Martin 
Sturm 

123/1, 
123/3 

Glf 10 6,00 64,50 

Stefan Müller 
Anja Müller 112 Glf 30 6,00 193,50 

Stadtgemeinde 
Waidhofen an 
der Thaya 

11/2 Glf 10 0,00 0,00 

SUMME 2.246,75 

 

Die Übereinkommen wurden vor Ort gemeinsam mit den betroffenen Liegenschaftseigentü-
mern, Vertretern der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya sowie dem Bauamt der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya besprochen. Die Liegenschaftseigentümer haben den 
Übereinkommen durch ihre Unterschrift zugestimmt. Seitens des Bauamts wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Übereinkommen erst dann rechtswirksam werden, wenn sowohl die zu-
ständigen Stellen des Landes Niederösterreich als auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya ihre Zustimmung erteilt haben. 
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Chronologie : 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Errichtung eines gesetzeskonformen sicheren Straßenquerschnittes, der sich im Wesent-
lichen aus der Fahrbahn samt Nebenlagen inkl. Bushaltestellen zusammensetzt, wird nach-
stehendes Übereinkommen, genehmigt: 
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�ÄÜbereinkommen Herr Stefan Müller und Frau Anja Müller
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 6 der Tagesordnung 

Grundstücksangelegenheiten - Genehmigung mehrerer Übereinkommen für den An- 
und Verkauf bzw. Übernahme von Grundstücksflächen zur Errichtung notwendiger Ne-
benanlagen in der KG Ulrichschlag (Gehsteig, Bushaltestellen) 
f) Grundstücke Nr. 11/2, Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT : 
Die Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya wird im Jahr 2025 die Ortsdurchfahrt von Ul-
richschlag erneuern. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch Nebenanlagen (wie Gehsteige 
und Bushaltestellen) errichtet, welche nach Fertigstellung in das Eigentum der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya übergehen. 

Die Straßenplanung, einschließlich der erforderlichen Nebenanlagen, erfolgt durch die Stra-
ßenmeisterei Waidhofen an der Thaya. Im Rahmen der Planungsarbeiten wurde festgestellt, 
dass für die Umsetzung eines den geltenden technischen und rechtlichen Anforderungen 
entsprechenden Straßenquerschnitts �± einschließlich der Nebenflächen �± zusätzliche Grund-
flächen benötigt werden, die sich im Fremdeigentum befinden. 

Zur Sicherung dieser Flächen wurde von der Straßenmeisterei ein Grundbedarfsplan vom 
13.01.2025 erstellt. Für die betroffenen Grundstücke wurden standardisierte Übereinkommen 
ausgearbeitet, wie sie für derartige Rechtsgeschäfte üblich sind. 

In diesen Übereinkommen wurden folgende Entschädigungssätze für die Inanspruchnahme 
bzw. Ablöse vereinbart (Die Preise wurden am 21.01.2025 vom ehemaligen Stadtrat Mag. 
Thomas Lebersorger genehmigt bzw. als angemessen bestätigt): 

Grünland Land- und Forstwirtschaft (kurz: Glf) EUR 6,00 pro m² 
Bauland-Agrargebiet (kurz: BA) EUR 10,00 pro m² 
Flächen der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya EUR 0,00 pro m² 
 
Die Entschädigungskosten inkl. 7,5% Wiederbeschaffungskosten trägt die Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya. 
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Folgende Besitzer bzw. Grundstücksflächen sind in der KG Ulrichschlag von den notwendi-
gen Grundstückstransaktionen betroffen: 

Eigentümer Grund-
stücks 
Nr.: 

Flä-
chen-
wid-
mung 

Benötigte 
Grundflä-

che 
Flächenpreis 

Entschädigung inkl. 
7,5%  

Wiederbeschaf-
fungskosten 

 [-] [.] [m²] [EUR/m²] [EUR] 
Margarete 
Litschauer 
Manuela 
Litschauer 

1, 7, 
485, 486 BA 160 10,00 1.720,00 

Martin Müllner 
Renate  
Müllner 

11/1 BA 10 10,00 

204,25 

111 Glf 15 6,00 

Ing. Harald 
Kloiber 13 Glf 10 6,00 64,50 

Ing. Martin 
Sturm 

123/1, 
123/3 

Glf 10 6,00 64,50 

Stefan Müller 
Anja Müller 112 Glf 30 6,00 193,50 

Stadtgemeinde 
Waidhofen an 
der Thaya 

11/2 Glf 10 0,00 0,00 

SUMME 2.246,75 

 

Die Übereinkommen wurden vor Ort gemeinsam mit den betroffenen Liegenschaftseigentü-
mern, Vertretern der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya sowie dem Bauamt der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya besprochen. Die Liegenschaftseigentümer haben den 
Übereinkommen durch ihre Unterschrift zugestimmt. Seitens des Bauamts wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Übereinkommen erst dann rechtswirksam werden, wenn sowohl die zu-
ständigen Stellen des Landes Niederösterreich als auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya ihre Zustimmung erteilt haben. 
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Chronologie : 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Zur Errichtung eines gesetzeskonformen sicheren Straßenquerschnittes, der sich im Wesent-
lichen aus der Fahrbahn samt Nebenlagen inkl. Bushaltestellen zusammensetzt, wird nach-
stehendes Übereinkommen, genehmigt: 
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�ÄÜbereinkommen Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya
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ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 
 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 7 der Tagesordnung 

Erlassung von Richtlinien für die Gewährung von Ehrengaben 

SACHVERHALT : 
Laut Gemeinderatsbeschluss vom 25.10.2001, Punkt 10 der Tagesordnung, erhalten Perso-
nen, die den 90., 95., 100. und jeden weiteren Geburtstag feiern sowie Ehepaare, die die 
Goldene (50 Jahre), Diamantene (60 Jahre), Eiserne (65 Jahre), Steinerne (67,5 Jahre) oder 
Gnadenhochzeit (70 Jahre) feiern, folgende Ehrengaben:  

a) Einzelpersonen: 
bei Vollendung des 90. Lebensjahres 1 Stk. 1/10 Unze Gold (Wiener Philharmoniker) 
bei Vollendung des 95. Lebensjahres 2 Stk. 1/10 Unze Gold 
bei Vollendung des 100. Lebensjahres  
und sodann jährlich 3 Stk. 1/10 Unze Gold 
 

b) Ehepaare: 
zur Feier der GOLDENEN HOCHZEIT 1 Stk. 1/10 Unze Gold 
zur Feier der DIAMANTENEN, EISERNEN, STEINERNEN  
oder GNADENHOCHZEIT je 2 Stk. 1/10 Unze Gold 
 
 
Bisher wurden die zu Ehrenden bei jedem Jubiläum vom Bürgermeister besucht (wenn ge-
wünscht) und neben den Ehrengaben wurde eine Urkunde und ein Blumenstrauß überreicht. 

Da dieses Vorgehen nicht mehr zeitgemäß erscheint und die Kosten der Ehrengaben sehr 
hoch sind, soll die Gewährung von Ehrengaben mit Wirksamkeit vom 01.07.2025 wie folgt 
neu geregelt werden:   

Die Vergabe von Wiener Philharmonikern als Ehrenpräsente im Rahmen von Ehrungen soll 
eingestellt werden. 

Künftig sollen zu ehrende Personen �± auch jene im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) �± 
eine Urkunde  und Sachgeschenke  mit regionalem Bezug im Wert von ca. EUR 60,00 (z.B.: 
Buch, Pralinen, Destillat, Gutscheine, Blumenstrauß etc.) erhalten.  
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Formen der Ehrung  
 

1. Ehrungen im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) 

Jubiläen von Bewohnern im PBZ sollen �± sofern gewünscht �± durch einen persönlichen 
Besuch des Bürgermeisters gewürdigt werden. Ab dem 100. Geburtstag sowie ab der 
Eisernen Hochzeit erfolgt die Ehrung gemeinsam mit der Bezirkshauptfrau. Den Jubila-
ren sollen die oben angeführten Ehrengaben überreicht werden. 

 
2. Ehrungen bei Hochzeitsjubiläen  

Bei Hochzeitsjubiläen wie der Goldenen, Diamantenen, Eisernen, Steinernen oder Gna-
denhochzeit kann �± auf Wunsch �± ein persönlicher Besuch des Bürgermeisters stattfin-
den. Ab der Eisernen Hochzeit erfolgt die Ehrung gemeinsam mit der Bezirkshauptfrau. 
Auch hier sollen den Jubilaren die oben angeführten Ehrengaben überreicht werden. 

 
3. Ehrungen bei Geburtstagsjubiläen   

Geburtstagsjubilare zum 90., 95., 100. und jedem weiteren Geburtstag sollen zu einer 
gemeinsamen Feier mit Verköstigung (z.B. in einem Gasthaus) eingeladen werden. Ab 
dem 100. Geburtstag erfolgt die Ehrung gemeinsam mit der Bezirkshauptfrau. Grund-
sätzlich sollen diese Ehrungen quartalsmäßig durchgeführt werden. Sollte in einem 
Quartal jedoch keine oder nur eine sehr geringe Anzahl an Jubiläen anfallen, kann die 
Feier auch nur drei oder zwei Mal im Jahr stattfinden. Ziel ist es, eine würdige, gemein-
schaftliche Veranstaltung in angemessenem Rahmen zu ermöglichen. Während dieser 
Feier soll der Bürgermeister die oben angeführten Ehrengaben überreichen. 

Auf ausdrücklichen Wunsch des Jubilars kann anstelle der gemeinsamen Feier auch 
weiterhin eine persönliche Ehrung im privaten Rahmen erfolgen. 

 
Information und Rückmeldung 
 
Die Direktion informiert die betreffenden Personen im Vorfeld schriftlich über die jeweilige 
Ehrungsform. Wird keine Rückmeldung gegeben oder auf eine persönliche Ehrung verzichtet, 
wird �± wie bisher �± nur die Urkunde postalisch zugesendet. 

Übersicht über Anzahl von Ehrungen
2022 2023 2024 Durchschnitt

Ehrungen allgemein 21 22 13 19
davon Geburtstagsjubiläen 11 13 8 11  

Seit 2022 wurden durchschnittlich pro Jahr 30 Stück Wiener Philharmoniker (je 1/10 Unze) 
ausgegeben. Beim Goldpreis der zuletzt zugekauften Münzen entspricht dies einem Wert von 
ca. EUR 8.796,00, incl. der sonstigen Kosten für Blumensträuße etc. ca. EUR 9.100,00. 
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Bei der neuen Vorgehensweise werden die Sachgeschenke und das gemeinsame Essen wie 
folgt berücksichtigt:  

Kalkulation der jährlichen Kosten für Ehrungen ab Juli 2025

Ehrungen NEU

Ehrungen Anzahl Kosten pro Einheit Kosten gesamt
Essen 11 2  Pers. 45,00EUR                   990,00EUR       
Sachgeschenke inkl. Blumen 19 1 60,00EUR                   1.140,00EUR    

2.130,00EUR   

Ehrungen BISHER

Ehrungen Anzahl Kosten pro Einheit Kosten gesamt
Wiener Philharmoniker 19 2 293,20EUR                8.796,00EUR    
Blumenstrauß etc. 19 1 20,00EUR                   380,00EUR       

9.176,00EUR   

Gesamt

Gesamt  

 

Haushaltsdaten : 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/0620-7680 EUR 14.000,00 
gebucht bis: 16.05.2025 EUR 2.967,16 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Ab 01.07.2025 werden Ehrungen von Geburtstags- oder Hochzeitsjubiläen wie folgt durch-
geführt: 

Zu ehrende Personen �± auch jene im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) �± erhalten eine 
Urkunde  und Sachgeschenke  mit regionalem Bezug im Wert von ca. EUR 60,00 (z.B.: Buch, 
Pralinen, Destillat, Gutscheine, Blumenstrauß etc.).  
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Formen der Ehrung 
 

1. Ehrungen im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) 

Jubiläen von Bewohnern im PBZ werden �± sofern gewünscht �± durch einen persönli-
chen Besuch des Bürgermeisters gewürdigt. Ab dem 100. Geburtstag sowie ab der Ei-
sernen Hochzeit erfolgt die Ehrung gemeinsam mit der Bezirkshauptfrau. Den Jubilaren 
werden die oben angeführten Ehrengaben überreicht. 

 
2. Ehrungen bei Hochzeitsjubiläen  

Bei Hochzeitsjubiläen wie der Goldenen, Diamantenen, Eisernen, Steinernen oder Gna-
denhochzeit kann �± auf Wunsch �± ein persönlicher Besuch des Bürgermeisters stattfin-
den. Ab der Eisernen Hochzeit erfolgt die Ehrung gemeinsam mit der Bezirkshauptfrau. 
Auch hier werden den Jubilaren die oben angeführten Ehrengaben überreicht. 

 
3. Ehrungen bei Geburtstagsjubiläen   

Geburtstagsjubilare ab dem 90., 95., 100. und jeden weiteren Geburtstag werden zu 
einer gemeinsamen Feier mit Verköstigung (z.B. in einem Gasthaus) eingeladen. Ab 
dem 100. Geburtstag erfolgt die Ehrung gemeinsam mit der Bezirkshauptfrau. Grund-
sätzlich werden diese Ehrungen quartalsmäßig durchgeführt. Sollte in einem Quartal 
jedoch keine oder nur eine sehr geringe Anzahl an Jubiläen anfallen, wird die Feier auch 
nur drei oder zwei Mal im Jahr stattfinden. Ziel ist es, eine würdige, gemeinschaftliche 
Veranstaltung in angemessenem Rahmen zu ermöglichen. Während dieser Feier wird 
der Bürgermeister die oben angeführten Ehrengaben überreichen. 

Auf ausdrücklichen Wunsch   des Jubilars kann anstelle der gemeinsamen Feier auch 
weiterhin eine persönliche Ehrung im privaten Rahmen erfolgen. 

 

Die bisherige Vorgehensweise betreffend Ankauf und Vergabe der Wiener Philharmoniker 
als Ehrenpräsente im Rahmen von Ehrungen wird eingestellt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 8 der Tagesordnung 

Änderung der Nebengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen der NÖ. Gemeindebeamten-
Dienstordnung 1976, LGBl. 2440 und des NÖ. Gemeinde-Vertragsbedienstetengeset-
zes, LGBl. 2420, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen 

SACHVERHALT : 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.12.2024, Punkt 30 der Tagesordnung, hat der Ge-
meinderat aufgrund der gesetzlichen Neuerungen durch das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) neben der Neugestaltung des 
Dienstpostenplans auch eine Nebengebührenordnung für Bedienstete gemäß NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) erlassen bzw. die bestehende 
Nebengebührenordnung (für Bedienstete gemäß GBDO /GVBG) angepasst. 

Die Verordnungsprüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, hat in einigen 
Punkten einen Änderungsbedarf ergeben und soll nunmehr entsprechend abgeändert 
werden. 

Die Nebengebührenordnung für alle Bediensteten der Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 
1976 (GBDO), LGBl. 2400, oder des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 
(GVBG), LGBl. 2420, unterliegen, wird dahingehend abgeändert, dass § 3 (Behandlung von 
Krankenständen während eines Zeitausgleichs) ersatzlos entfällt und die in den §§ 9 �± 12 
getroffenen Regelungen (Auszeichnungen bei Gemeindedienstprüfungen, Bezugsvor-
schüsse, Sonderurlaub mit Bezügen, Dienstfreie Tage) nicht in der Nebengebührenordnung 
sondern mittels separaten Gemeinderatsbeschlüssen geregelt werden sollen.  

Die zuletzt beschlossene Nebengebührenordnung für Bedienstete, die den dienstrechtlichen 
Bestimmungen der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (GBDO), LGBl. 2400, oder 
des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBl. 2420, unterliegen, 
soll somit außer Kraft treten und stattdessen nur mehr die überarbeitete Nebengebührenord-
nung ab 01.07.2025 Gültigkeit haben. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 
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ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird folgende Nebengebührenordnung für alle Bediensteten der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen der NÖ Gemeindebeamten-
dienstordnung 1976 (GBDO), LGBl. 2400, oder des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetenge-
setzes 1976 (GVBG), LGBl. 2420, unterliegen, wie folgt erlassen und tritt mit 01.07.2025 in 
Kraft. Alle vorangegangenen Nebengebührenordnungen treten damit außer Kraft. 

 

 

�1�(�%�(�1�*�(�%�h�+�5�(�1�2�5�'�1�8�1�* 

 

für �%�H�G�L�H�Q�V�W�H�W�H��der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen 

Bestimmungen der NÖ. Gemeindebeamten-Dienstordnung 1976 , LGBl. 2440 und des 

NÖ. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes , LGBl. 2420, in der jeweils geltenden Fas-

sung, unterliegen. 
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I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

NEBENGEBÜHRENORDNUNG 

§   1 Anwendungsbereich 
§   2 Anspruchsberechtigung 
§   3 Dienstzulagen 
§   4 Fehlgeldentschädigung 
§   5 Entschädigung für die Erstellung des Voranschlages und Rechnungsabschlusses 
§   6 Reisegebühren 
 
 
SONSTIGE DIENSTRECHTLICHE REGELUNGEN 
 
§   7 Familienfördernde Maßnahmen 
 
 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
§   8 Streitfälle 
 
 
ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 
 
§   9 Zusätzliche Nebengebühren für Bedienstete die am 28. Februar 1991 bei der 
  Stadtgemeinde beschäftigt waren. 
§ 10 Aufhebung von Bestimmungen der Nebengebührenordnung der Stadt- 
  gemeinde Waidhofen an der Thaya vom 4. Dezember 1997 
 
 
INKRAFTTRETEN 
 
§ 11 Inkrafttreten 
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§  1 
 

Anwendungsbereich 
 
Diese Vorschrift, im Folgenden kurz NGO-1 genannt, findet �± soweit nichts anderes bestimmt 
ist �± Anwendung, sowohl 
 
 a ) auf die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Stadtgemeinde, ihrer 
  Anstalten und Unternehmungen stehenden Gemeindebeamten als auch 
 
 b ) auf die in einem privat-rechtlichen Dienstverhältnis auf Grund des NÖ. Gemeinde- 
  Vertragsbedienstetengesetztes, in der jeweils geltenden Fassung, zur Stadt- 
  gemeinde, ihrer Anstalten und ihrer Unternehmungen stehenden Bediensteten. 
 
 Die Bediensteten werden im Text dieser Vorschrift unter der Bezeichnung 
 �Ä�*�H�P�H�L�Q�G�H�E�H�G�L�H�Q�V�W�H�W�H�³���]�X�V�D�P�P�H�Q�J�H�I�D�V�V�W�� 
 

 

 
 

§  2 
 

Anspruchsberechtigung 
 
( 1 ) Den Gemeindebediensteten gebühren außer den ihnen auf Grund der bestehenden 
 Bestimmungen des NÖ. Gemeindebeamten-Gehaltsordnung 1976, LGBl. 2400, der 
 NÖ. Gemeindebeamten-Dienstordnung 1976, LGBl. 2440 und des NÖ. Gemeinde- 
 Vertragsbedienstetengesetztes, LGBl. 2420, in der jeweils geltenden Fassung, 
 zustehenden Ansprüchen und Bezügen die in dieser Nebengebührenordnung 
 festgesetzten Nebengebühren. 
 
( 2 ) Teilzeitbeschäftigten gebühren Nebengebühren nach § 4 lit. b) (Bürgerbüro-Front-

Office-Zulage), § 5 (Fehlgeldentschädigung) und § 10 (Bezugsvorschüsse) nur im Ver-
hältnis ihrer Beschäftigung zur Vollbeschäftigung. 

 
( 3 ) Bei Ansprüchen nach dieser Nebengebührenordnung, welche nach bestimmten Fristen 
 (Dienstzeit zur Stadtgemeine Waidhofen an der Thaya, etc.) entstehen, bleibt ein  
 Sonderurlaub im Anschluss an den Karenzurlaub nach dem NÖ Mutterschutz-Landes
 gesetz/NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetzes 2000 bzw. ein sonstiger Sonderurlaub ohne 
 Bezüge sowie Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes unberücksichtigt. 
 
( 4 ) In Fällen einer Abwesenheit vom Dienst gebühren Zulagen bzw. Nebengebühren grund- 
 sätzlich so lange und in jenem Ausmaß, als die Fortzahlung des Gehaltes oder Monats 
  entgeltes zusteht. 
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§ 3 
 

Dienstzulagen 
 
a) Bürgerbüro-Front-Office-Zulage 
Allen Mitarbeitern im Bürgerbüro, die Dienst im Front-Office versehen, wird auf die Dauer der 
Ausübung dieser Tätigkeit eine Zulage in der Höhe von 3 Vorrückungsbeträgen in der Ver-
wendungsgruppe 5 gewährt. Die Zulage erhöht sich in dem Ausmaß, wie die Vorrückungs-
beträge laut den Bezugsansätzen für Vertragsbedienstete des allgemeinen Schemas ange-
passt werden. 

 
b) Bestattungszulage 
Für jede Abholung oder Überführung außerhalb der Regeldienstzeit durch Mitarbeiter der 
Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird pro Fall eine Zulage in Höhe von EUR 82,64 
gewährt. 

Die Höhe dieser Zulage wird ab 01.01.2026 jährlich in jenem Ausmaß erhöht, in welchem 
sich der Gehaltsansatz der Gehaltsstufe 9 der Verwendungsgruppe VI erhöht. 

 

 

§ 4 
 

Fehlgeldentschädigung 
 
Jene Bediensteten des Stadtamtes, die Kassiergeschäfte wahrzunehmen haben, erhalten 
zur Abgeltung der bei Abwicklung des Barzahlungsverkehrs bestehenden Verlustgefahr eine 
Fehlgeldentschädigung. 
 
Den Geldverwaltern der Kassen des Bürgerbüros (BÜS) wird eine Fehlgeldentschädigung 
pauschaliert gewährt und beträgt monatlich 0,5 % von VB 06/09. 
 
 

§ 5 
 

Entschädigung für die Erstellung des 

Voranschlages und Rechnungsabschlusses 
 
( 1 ) Die Entschädigung für die Erstellung des Voranschlages und des Rechnungs- 
 abschlusses wird in der Höhe von insgesamt 60 % des jeweils höchstmöglich 
 erreichbaren Dienstbezuges ohne Haushaltszulage des Stadtamtsdirektors für die
 Bediensteten des Stadtamtes festgesetzt. 
 
( 2 ) Die Aufteilung des Betrages auf die jeweiligen Bediensteten erfolgt durch den Stadt-
 amtsdirektor im Einvernehmen mit der Personalvertretung. 
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§ 6 
 

Reisegebühren 
 
( 1 ) Für die Gemeindebediensteten finden bei Dienstreisen die Bestimmungen des NÖ Lan-

des-Bedienstetengesetzes (NÖ LBG) in der jeweils geltenden Fassung, nach Maßgabe 
folgender Änderungen Anwendung: 

a) Das gesamte Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gilt als 
Dienstelle und es steht bei Dienstverrichtungen innerhalb des Gemeindegebietes 
keine Tagesgebühr zu; 

b) für Dienstreisen außerhalb des Gemeindegebietes werden nur dann Reisegebühren 
ausbezahlt, wenn ein schriftlicher Dienstreiseauftrag vorliegt, der vom Bürgermeister 
oder vom Stadtamtsdirektor unterfertigt ist. Dieser ist der Reiserechnung anzuschlie-
ßen. 

c) Entgelte für Parkgebühren werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Waidhofen an 
der Thaya getragen. 

( 2 ) In Ergänzung der Regelung des Abs. 1 erhalten die Teilnehmer an Schulungskursen 
 zur Vorbereitung auf die Gemeindedienstprüfung folgende Reisegebühren: 

a) kostenlose Verpflegung und Unterkunft einschließlich einer allfälligen Kursgebühr; 

b) bei mehreren zusammenhängenden Schulungstagen gebührt ein Ersatz der An- und 
Rückreisekosten nur einmal. 

 
 

§ 7 
 

Familienfördernde Maßnahmen 
 
( 1 ) Eine außerordentliche Weihnachtszuwendung wird analog den für die Landesbe- 
 diensteten geltenden Beschlüssen der NÖ. Landesregierung auf Grund der jeweiligen 
 Empfehlungen der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten, Landesgruppe Nieder- 
 österreich, gewährt. 
 

 

 
§ 8 

 
Streitfälle 

 
Über alle, sich aus dieser Nebengebührenordnung ergebenden Streitigkeiten entscheidet bei 
privatrechtlichen Dienstverhältnissen (VB) das Arbeits- und Sozialgericht. Bei öffentlich-recht-
lichen Bediensteten (Beamte) entscheidet die Dienstbehörde, letztlich der Verwaltungs- oder 
Verfassungsgerichtshof. 
 

 
§ 9 

39533



 
Zusätzliche Bestimmungen 

 
Für Bedienstete, die am 28. Februar 1991 bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya 
beschäftigt waren, gelten weiters 
 
Gemeinderatsbeschluss vom 29. Oktober 1973, Pkt. 24) der Tagesordnung und 
Gemeinderatsbeschluss vom 10. Juli  1973, Pkt. 24) der Tagesordnung  
 
( 1 ) Pensionszulage 
 

Jene Gemeindebedienstete, auf die die Bestimmungen des NÖ. Gemeinde-Vertragsbe-
dienstetengesetzes Anwendung finden, können unmittelbar vor dem Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst wegen Erreichung der Altersgrenze um Gewährung einer Zulage in 
der Höhe von 3,72 % des Gehaltes eines Gemeindebeamten der Dienstklasse V der 
Gehaltsstufe 2 pro Monat auf die Dauer von höchstens 30 Monaten ansuchen. 
Über die Gewährung dieser Zulage soll der Gemeinderat im Einzelfall entscheiden, wobei 
insbesondere auf die Höhe der Pensionsbemessungsgrundlage des jeweiligen Dienst-
nehmers Rücksicht zu nehmen ist. 
 
Bei ständiger Überschreitung der Pensionshöchstbemessungsgrundlage in den letzten 
sechs Monaten vor Antragsstellung unterbleibt jedenfalls die Gewährung dieser Zulage. 

 
 
Gemeinderatsbeschluss vom 10. Dezember 1975, Pkt. 27) der Tagesordnung 
 
( 2 ) Treueprämie 
 

Den Gemeindebediensteten gebührt ab 1.1.1976 bei einer echten Dienstzeit von 15 
Jahren bei der Stadtgemeinde, ein Vorrückungsbetrag als Treueprämie. 
Ab 1.1.1977 soll dieser Vorrückungsbeitrag bereits allen jenen Bediensteten gewährt 
werden, die eine echte Dienstzeit von 10 Jahren aufweisen. 
Diese Treueprämie ist soweit als möglich bei den Beamten als Beförderung auszu- 
sprechen. 
Die Vertragsbediensteten erhalten diese Treueprämie gemäß § 8 Abs. 2 des NÖ. Ge-
meinde-Vertragsbedienstetengesetztes 1976 (GVBG), LGB1. 2420 i.d.g.F. 
 
Auf § 2 Abs. (3) dieser Nebengebührenordnung wird verwiesen. 

 
 

§ 10 
 

Aufhebung von Bestimmungen der Nebengebührenordnung der Stadtgemeinde 

Waidhofen an der Thaya vom 4. Dezember 1997 

 
Für die im Beschluss der Gemeinderatssitzung vom 04.12.1997 unter Punkt 41 n) der Tages-
ordnung benannten Gemeindebediensteten beschlossene Aufhebung von Bestimmungen 
der Nebengebührenordnung der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya bleibt folgende Be-
stimmung weiterhin gültig: 
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Sollte ein Dienstnehmer in den nächsten Jahren durch diese Beförderungen in seiner Ver-
wendungsgruppe (Grundverwendung) die letzte Gehaltsstufe erreichen, so wird er nach zwei 
in der höchsten Gehaltsstufe verbrachten Jahren in der nächsthöhere Gehaltsstufe Verwen-
dungsgruppe (Leistungsverwendung) überstellt. 
 

 
§ 11 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Nebengebührenordnung tritt mit 1. Juli 2025 in Kraft. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Nebengebührenordnung treten alle vorangegangenen Neben- 
gebührenordnungen außer Kraft. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 9 der Tagesordnung 

Aufhebung der Nebengebührenordnung für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidh-
ofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Be-
dienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der jeweils gelten-
den Fassung, unterliegen 

SACHVERHALT : 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.12.2024, Punkt 30 der Tagesordnung, hat der Ge-
meinderat aufgrund der gesetzlichen Neuerungen durch das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) neben der Neugestaltung des 
Dienstpostenplans auch eine Nebengebührenordnung für Bedienstete gemäß NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) erlassen bzw. die bestehende 
Nebengebührenordnung (für Bedienstete gemäß GBDO /GVBG) angepasst. 

Die Verordnungsprüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, hat einen Än-
derungsbedarf wie folgt ergeben: 

Seitens des Landes NÖ wird empflohlen, die Nebengebührenordnung für alle Bediensteten 
der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen des 
NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der 
jeweils geltenden Fassung, unterliegen, ahingehend abzuändern, dass § 2 Absatz 4 
(Anspruchsdauer), § 3 (Behandlung von Krankenständen während eines Zeitausgleichs), § 
4 (Dienstzulagen), § 5 (Reisegebühren) und § 6 Zuwendung bei Auszeichnungen bei der 
Gemeindedienstprüfung) ersatzlos entfallen. Weiters sollten die in den §§ 7 �± 9 getroffenen 
Regelungen (Bezugsvorschüsse, Sonderurlaub mit Bezügen, Dienstfreie Tage) nicht in der 
Nebengebührenordnung sondern mittels separaten Gemeinderatsbeschlüssen geregelt 
werden.  
 

Wenn allen Empfehlungen des Landes NÖ gefolgt wird, bleibt somit in der 
Nebengebührenorndung kein relevanter Inhalt und wäre damit diese ersatzlos zu beheben. 

Die zuletzt beschlossene Nebengebührenordnung für Bedienstete nach NÖ GBedG 2025 soll 
mit Ablauf des 30.06.2025 außer Kraft treten bzw. ersatzlos aufgehoben werden. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 
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Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird die bestehende Nebengebührenordnung für alle Bediensteten der Stadtgemeinde 
Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Be-
dienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der jeweils geltenden 
Fassung, unterliegen, mit Ablauf des 30.06.2025 außer Kraft gesetzt bzw. ersatzlos aufge-
hoben. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 10 der Tagesordnung 

Richtlinien für die Gewährung von außerordentlichen Zuwendungen für das Erlangen 
von Auszeichnungen bei Gemeindedienstprüfungen 

SACHVERHALT : 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.12.2024, Punkt 30 der Tagesordnung, hat der Ge-
meinderat aufgrund der gesetzlichen Neuerungen durch das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) neben der Neugestaltung des 
Dienstpostenplans auch eine Nebengebührenordnung für Bedienstete gemäß NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) erlassen bzw. die bestehende 
Nebengebührenordnung (für Bedienstete gemäß GBDO /GVBG) angepasst. 

Im Zuge der Verordnungsprüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde 
empfohlen, dass die bisher in den Nebengebührenordnungen getroffenen Regelungen 
betreffend die Bezugsvorschüsse, den Sonderurlaub mit Bezügen und die dienstfreien Tage 
nicht im Verordnungsweg (Nebengebührenordnung) sondern mittels separaten Gemeinde-
ratsbeschlüssen in Form von Richtlinien im Sinn des § 35 Z 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 
geregelt werden. Ebenso wurde betreffend der Gewährung von außerordentlichen Zuwen-
dungen für das Erlangen von Auszeichnungen bei Gemeindedienstprüfungen festgestellt, 
dass eine pauschale Regelung (insbesondere als Nebengebühr) im Verordnungsweg nicht 
vorgesehen ist. Anstelle von individuellen Beschlüssen soll auch hier ein Gemeinderatsbe-
schluss in Form einer Richtlinie gefasst werden. 

In den Nebengebührenordnungen sollen nunmehr die o.a. Regelungen entfallen und statt-
dessen Gemeinderatsbeschlüsse in Form von Richtlinien in inhaltlich gleicher Art und Weise 
wie bisher gefasst werden. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Jenen Dienstnehmern der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die die Gemeindedienst-
prüfung erfolgreich abgelegt haben und dabei Auszeichnungen erlangt haben wird in Aner-
kennung der besonderen Leistungen eine außerordentliche Zuwendung gemäß § 24 des NÖ 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBl. 2420, i.d.d.g.F., bzw. § 89 
des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, 
i.d.d.g.F., in folgender Höhe gewährt. 

Pro Auszeichnung wird der/dem Gemeindebediensteten eine einmalige außerordent-
liche Zuwendung in der Höhe von 20 % der dem Dienstprüfungskurs zugrunde gele-
genen Verwendungsgruppe, Entlohnungsstufe 1, gewährt. Dieser Betrag ist jedoch bis 
zum Höchstbetrag des letzten Monatsbezuges der/des Bediensteten begrenzt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 11 der Tagesordnung 

Richtlinien für die Gewährung von Sonderurlauben mit Bezügen 

SACHVERHALT : 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.12.2024, Punkt 30 der Tagesordnung, hat der Ge-
meinderat aufgrund der gesetzlichen Neuerungen durch das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) neben der Neugestaltung des 
Dienstpostenplans auch eine Nebengebührenordnung für Bedienstete gemäß NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) erlassen bzw. die bestehende 
Nebengebührenordnung (für Bedienstete gemäß GBDO /GVBG) angepasst. 

Im Zuge der Verordnungsprüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde 
empfohlen, dass die bisher in den Nebengebührenordnungen getroffenen Regelungen 
betreffend die Bezugsvorschüsse, den Sonderurlaub mit Bezügen und die dienstfreien Tage 
nicht im Verordnungsweg (Nebengebührenordnung) sondern mittels separaten Gemeinde-
ratsbeschlüssen in Form von Richtlinien im Sinn des § 35 Z 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 
geregelt werden. 

In den Nebengebührenordnungen sollen nunmehr die o.a. Regelungen entfallen und statt-
dessen Gemeinderatsbeschlüsse in Form von Richtlinien in inhaltlich gleicher Art und Weise 
wie bisher gefasst werden. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Den Gemeindebediensteten werden über Ansuchen gemäß § 93 Absatz 1 der NÖ. Gemein-
debeamten-Dienstordnung 1976 (GBDO), LGBl. 2440, i.d.d.g.F. bzw. § 47 (1) NÖ Ge-
meinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025), LGBl. Nr. 15/2024, i.d.d.g.F., fol-
gende bezahlte Sonderurlaube, bis zu einem Höchstausmaß von 
 

a) bei Verehelichung des Gemeindebediensteten 3 Tage 
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b) 
 

bei Niederkunft der Gattin, bzw. der Lebensgefährtin im gemeinsamen 
Haushalt 3 Tage 

c) beim Tode der(s) Gattin(en), Kinder, Eltern 3 Tage 

d) beim Tode der Schwiegereltern, der eigenen Großeltern, Geschwister 1 Tag 

e) bei Wohnungswechsel mit eigenem Hausstand 2 Tage 

f) bei Eheschließung der Kinder, Geschwister und Eltern 1 Tag 

g) bei Silberner Hochzeit des Gemeindebediensteten 1 Tag 

h) 
 

bei 25-jährigem Dienstjubiläum des Gemeindebediensteten im 
Jubiläumsjahr 1 Tag 

i) 
 

bei 40-jährigem Dienstjubiläum des Gemeindebediensteten im 
Jubiläumsjahr 2 Tage 

j) 
 
 

Elternsprechtage 
 
 

die unbedingt erforderliche 
Zeit, höchstens jedoch 
                              1 Tag 

 gewährt. 
 
 
( 2 ) Gemeindebedienstete, die nicht das volle Beschäftigungsausmaß erbringen (Teilzeit-
 beschäftigte), haben Anspruch auf jenes Zeitausmaß, welches dem tatsächlichen 
 Beschäftigungsausmaß entspricht. 
 
( 3 ) Auf den Sonderurlaub besteht nur Anspruch in unmittelbarem zeitlichen Zusammen- 
 hang mit dem Ereignis. 
 
( 4 ) Die Voraussetzungen für die Gewährung der bezahlten Sonderurlaube sind durch 
 Beibringen der entsprechenden Urkunden bzw. Bescheinigungen nachzuweisen. 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

39541



�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�« .�«�«�«�«�«�«�«���«�«�«  
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 12 der Tagesordnung 

Richtlinien über die Festlegung von dienstfreien Tagen 

SACHVERHALT : 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.12.2024, Punkt 30 der Tagesordnung, hat der Ge-
meinderat aufgrund der gesetzlichen Neuerungen durch das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) neben der Neugestaltung des 
Dienstpostenplans auch eine Nebengebührenordnung für Bedienstete gemäß NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) erlassen bzw. die bestehende 
Nebengebührenordnung (für Bedienstete gemäß GBDO /GVBG) angepasst. 

 

Im Zuge der Verordnungsprüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde 
empfohlen, dass die bisher in den Nebengebührenordnungen getroffenen Regelungen 
betreffend die Bezugsvorschüsse, den Sonderurlaub mit Bezügen und die dienstfreien Tage 
nicht im Verordnungsweg (Nebengebührenordnung) sondern mittels separaten Gemeinde-
ratsbeschlüssen in Form von Richtlinien im Sinn des § 35 Z 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 
geregelt werden. 

 

In den Nebengebührenordnungen sollen nunmehr die o.a. Regelungen entfallen und statt-
dessen Gemeinderatsbeschlüsse in Form von Richtlinien in inhaltlich gleicher Art und Weise 
wie bisher gefasst werden. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

An den nachstehend angeführten Tagen wird den Gemeindebediensteten dienstfrei gegeben: 
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 a) Faschingdienstag nachmittag 
 b) Karfreitag  ganztägig 
 
( 2 ) Die Feststellung, ob und in welchem Ausmaß an diesen Tagen Anwesenheits- 
 (Journal-) dienst zu leisten ist, trifft der Stadtamtsdirektor. 
 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 13 der Tagesordnung 

Richtlinien für die Gewährung von Bezugsvorschüssen 

SACHVERHALT : 
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.12.2024, Punkt 30 der Tagesordnung, hat der Ge-
meinderat aufgrund der gesetzlichen Neuerungen durch das NÖ Gemeinde-
Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) neben der Neugestaltung des 
Dienstpostenplans auch eine Nebengebührenordnung für Bedienstete gemäß NÖ 
Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 2025) erlassen bzw. die bestehende 
Nebengebührenordnung (für Bedienstete gemäß GBDO /GVBG) angepasst. 

Im Zuge der Verordnungsprüfung durch das Amt der NÖ Landesregierung, Abt. IVW3, wurde 
empfohlen, dass die bisher in den Nebengebührenordnungen getroffenen Regelungen 
betreffend die Bezugsvorschüsse, den Sonderurlaub mit Bezügen und die dienstfreien Tage 
nicht im Verordnungsweg (Nebengebührenordnung) sondern mittels separaten Gemeinde-
ratsbeschlüssen in Form von Richtlinien im Sinn des § 35 Z 1 NÖ Gemeindeordnung 1973 
geregelt werden. 

In den Nebengebührenordnungen sollen nunmehr die o.a. Regelungen entfallen und statt-
dessen Gemeinderatsbeschlüsse in Form von Richtlinien in inhaltlich gleicher Art und Weise 
wie bisher gefasst werden. 

 

Chronologie: 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Finanzen, Vermögenswirtschaft, Per-
sonal und Öffentlichkeitsarbeit in der Sitzung vom 04.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

a) Für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtli-
chen Bestimmungen der NÖ. Gemeindebeamten-Dienstordnung 1976 , LGBl. 2440 und 
des NÖ. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes , LGBl. 2420, in der jeweils geltenden 
Fassung, unterliegen, werden Bezugsvorschüsse wie folgt gewährt: 
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(1) Unter Zugrundlegung des § 49 Gemeindebeamtendienstordnung bzw. § 27 NÖ Ge-
meinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976 werden im Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Mittel unverzinsliche Bezugsvorschüsse in folgender Höhe gewährt: 

200% von Verwendungsgruppe VI, Gehaltsstufe 9, für Neuanschaffung von 
Wohnraum (Eigentumswohnung, Eigenheim), Ankauf eines Hauses oder einer 
Wohnung, für Instandsetzungs-, Reparatur- und Installationskosten für beste-
hende Wohnung bzw. für ein bestehendes Haus oder Anschaffung von Einrich-
tungsgegenständen für die Wohnung 

(2) Die Rückzahlung erfolgt nach Abs. (1) in 48 Monatsraten. Die Rückzahlung hat in 
dem der Auszahlung folgenden Monat einzusetzen. Besteht bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses noch ein Bezugsvorschussrest, ist dieser spätestens am letzten 
Tag des Dienstverhältnisses zur Gänze fällig. 

(3) Um einen weiteren Bezugsvorschuss kann erst nach gänzlicher Rückzahlung eines 
laufenden Bezugsvorschusses angesucht werden. 

 

b) Für Bedienstete der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya, die den dienstrechtlichen 
Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025  (NÖ GBedG 2025), LGBl. 
Nr. 15/2024, in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen, werden Bezugsvorschüsse wie 
folgt gewährt: 

(1) Unter Zugrundlegung des § 94 NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetz 2025 (NÖ GBedG 
2025), LGBl. Nr. 15/2024, in der jeweils geltenden Fassung, werden im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Mittel unverzinsliche Bezugsvorschüsse in folgender Höhe 
gewährt: 

200% von Verwendungsgruppe V2, Entlohnungsstufe 3, für Neuanschaffung von 
Wohnraum (Eigentumswohnung, Eigenheim), Ankauf eines Hauses oder einer 
Wohnung, für Instandsetzungs-, Reparatur- und Installationskosten für beste-
hende Wohnung bzw. für ein bestehendes Haus oder Anschaffung von Einrich-
tungsgegenständen für die Wohnung 

(2) Die Rückzahlung erfolgt nach Abs. (1) in 48 Monatsraten. Die Rückzahlung hat un-
mittelbar in dem der Auszahlung folgenden Monat einzusetzen. Besteht bei Beendi-
gung des Dienstverhältnisses noch ein Bezugsvorschussrest, ist dieser spätestens 
am letzten Tag des Dienstverhältnisses zur Gänze fällig. 

(3) Um einen weiteren Bezugsvorschuss kann erst nach gänzlicher Rückzahlung eines 
laufenden Bezugsvorschusses angesucht werden. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 14 der Tagesordnung 

Wohnungsangelegenheiten - Vergabe der Wohnung Nr. 14 im Seniorenwohnhaus, Jo-
sef Pisar-Straße 1, 3830 Waidhofen an der Thaya 

SACHVERHALT : 
Die WAV Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel, mit Sitz in 3820 
Raabs an der Thaya, Wohnbauplatz 1, verwaltet im Auftrag der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya das Seniorenwohnhaus in 3830 Waidhofen an der Thaya, Josef Pisar-Straße 1. 

Nach dem Ableben von Frau Ingrid Schmid hat Frau Annemarie Zeller, 3830 Waidhofen an 
der Thaya, Dittrichstraße 20, Interesse an der Anmietung der Wohnung Nr. 14 (51,28 m²), im 
o.a. Seniorenwohnhaus bei der WAV Raabs an der Thaya angemeldet und auch schon be-
sichtigt. Frau Zeller wird die Wohnung mit 01.07.2025 anmieten. 

Die Angelegenheiten der Vermietung der Wohnung wird von der Siedlungsgenossenschaft 
Waldviertel durchgeführt. 

Chronologie : 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feu-
erwehr und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 05.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 18.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 18.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Wohnung Nr. 14 im Seniorenwohnhaus Josef Pisar-Straße 1  in 3830 Waidhofen an 
der Thaya, wird per 01.07.2025 an Frau Annemarie Zeller, 3830 Waidhofen an der Thaya, 
Dittrichstraße 20, vermietet. 

Die Aufnahmevereinbarung, die Mietzinshöhe und die Betriebskosten werden von der Haus-
verwaltung, der WAV Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel, 3820 
Raabs an der Thaya, Hauptstraße 5, vorgeschrieben. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 15 der Tagesordnung 

Sanierung Museum, Wienerstraße 14 �± �9�H�U�J�D�E�H���*�H�Z�H�U�N���Ä�%�D�X�P�H�L�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W�H�Q�³ 

SACHVERHALT : 
Das alte Stadtmuseum in der Wienerstraße 14 soll, um den Bestand des Gebäudes zu si-
chern bzw. um es einer Nachnutzung zuzuführen, saniert werden. Das Vorhaben kann über 
das INTERREG- �3�U�R�M�H�N�W���Ä�&�]�R�Q�$�³���J�H�I�|�U�G�H�U�W werden. Die Vergabe der Ziviltechnikerleistungen 
���$�X�V�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J�����$�Q�J�H�E�R�W�V�S�U�•�I�X�Q�J�����9�H�U�J�D�E�H�Y�R�U�V�F�K�O�D�J�����g�%�$���«�����D�Q���G�D�V���%�•�U�R��BM Ing. Wilhelm 
Ohrfandl-Zimmermann (kurz: BM Ohrfandl), 3830 Waidhofen an der Thaya, Hauptplatz 21, 
3830 Waidhofen an der Thaya erfolgte in der Stadtratssitzung am 27.11.2024, Tagesord-
nungspunkt 29. 

Das Büro Ohrfandl hat auf Basis eines Sanierungskonzeptes, abgestimmt mit dem Bundes-
denkmalamts Landeskonservatorat für Niederösterreich, 3500 Krems an der Donau, Hoher 
Markt 11 (kurz.: BDA) �H�L�Q�H���$�X�V�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���I�•�U���G�L�H���/�H�L�V�W�X�Q�J���Ä�%�D�X�P�H�L�V�W�H�U�D�U�E�H�L�W�H�Q�³���H�U�V�W�H�O�O�W���X�Q�G��
�G�L�H�V�H���D�P�������������������������•�E�H�U���Ä�$�X�V�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���D�W�³���]�X�U���(�L�Q�K�R�O�X�Q�J���Y�R�Q���/�H�L�V�W�X�Q�J�V�D�Q�J�H�E�R�W�H�Q���Y�H�U�|�I��
fentlicht. Zum Abgabezeitpunkt am 30.04.2025, 10:00 Uhr wurde festgestellt, dass von 5 Fir-
men fristgerechte Angebote abgegeben wurden. Als Ausschreibungsverfahren kam die Di-
rektvergabe mit vorheriger Bekanntmachung (einstufig) im Unterschwellenbereich des 
BVergG 2018 zur Anwendung. Als Zuschlagskriterien wurde das Bestbieterprinzip mit drei 
Kriterien definiert: 1. Angebotssumme, 2. Gewährleistungsverlängerung, 3. Umweltgerech-
tigkeit (im Wesentlichen die Distanz des Baufirmensitzes zum Bauvorhaben).  

In folgender Tabelle sind die abgegebenen fünf Angebote gegenübergestellt. 
Nr. Firma Angebot 

Netto (excl. USt.) 
Prozent 

1. Leyrer+Graf BAUGMBH 
3950 Gmünd 
Conrathstraße 6 

EUR 228.408,26 126,09 

2. CHABEK CHRISTOPH GMBH 
3542 Gföhl 
Jaidhof 22 

EUR 252.256,98 138,26 

3. TALKNER GESMBH 
3860 Heidenreichstein 
Schremser Straße 81 

EUR 291.588,60 160,97 

4. REISSMÜLLER BAUGESMBH 
3830 Waidhofen an der Thaya 
Wiener Straße 45 

EUR 196.880,14 108,69 

5. SWIETELSKY AG 
3580 Horn 
Riedenburgstraße 60 

EUR 181.144,44 100,00 
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�0�L�W���M�H�Q�H�Q���)�L�U�P�H�Q�����G�H�U�H�Q���$�Q�J�H�E�R�W�V�V�X�P�P�H���Q�L�F�K�W���P�H�K�U���D�O�V�������×�����Y�R�P��derzeit Billigstbieter ab-
wich, wurden im Rahmen der zulässigen Auftragsvergabe zusätzliche Nachverhandlungen 
geführt. Dabei handelte es sich um die Firmen Swietelsky AG und Reissmüller BaugesmbH. 
Über die Verhandlungen wurde vom Büro Ohrfandl ein Protokoll erstellt. 

Nach den Verhandlungen wurde der Bestbieter durch das Büro Ohrfandl anhand eines defi-
nierten Punktesystems ermittelt. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle darge-
stellt (der Bestbieter beginnt mit der Nummer 1). 

Nr. Firma Kriterium 1 
�Ä�$�Q�J�H�E�R�W��
�V�X�P�P�H�³ 
Angebot 

Netto 
(excl. USt.) 

 
Punkte 

Kriterium 2 
�Ä�*�H�Z�l�K�U�O�H�L�V��
tungskrite-

�U�L�X�P�³ 
 

Punkte 

Kriterium 3 
�Ä�8�P�Z�H�O�W�J�H��
�U�H�F�K�W�L�J�N�H�L�W�³ 

 
Punkte 

Summe 
Punkte 

1. REISSMÜLLER BAU-
GESMBH 
3830 Waidhofen an der 
Thaya 
Wiener Straße 45 

173.254,52 
 

893 
 

50 50 993 

2. SWIETELSKY AG 
3580 Horn 
Riedenburgstraße 60 

172.087,22 
 

900 
50 30 980 

3. Leyrer+Graf BAUG-
MBH 
3950 Gmünd 
Conrathstraße 6 

228.408,26 
 

573 
50 40 663 

4. CHABEK CHRISTOPH 
GMBH 
3542 Gföhl 
Jaidhof 22 

252.256,98 
 

434 
40 10 484 

5. TALKNER GESMBH 
3860 Heidenreichstein 
Schremser Straße 81 

291.588,60 
 

206 
0 50 256 

 

Die abgegebenen Angebote wurden vom Büro Ohrfandl geprüft und das Ergebnis mit folgen-
dem Vergabevorschlag zusammengefasst (auszugsweise): 

�Ä�9�(�5�*�$�%�(�9�2�5�6�&�+�/�$�* 

Nach eingehender Prüfung der Angebote schlage ich die Vergabe der Baumeisterarbeiten 
an den Bestbieter, die Fa. Reissmüller Baugesellschaft mbH., Wienerstraße 45 in 3830 Waid-
�K�R�I�H�Q���D�Q���G�H�U���7�K�D�\�D���P�L�W���H�L�Q�H�U���1�H�W�W�R�D�Q�J�H�E�R�W�V�V�X�P�P�H���Y�R�Q�������������������������(�X�U�R���Y�R�U���³ 
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Das Bauamt hält fest, dass bei diesem Vergabeverfahren nicht die angebotene Angebots-
summe ausschlaggebend war, sondern die erreichte höchste Gesamtpunkteanzahl (= Best-
bieter). Die Firma Reissmüller BaugesmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Wienerstraße 45, 
erreichte mit 993 Punkten die höchste Bewertung/Punktezahl und ist somit bei diesem Ver-
fahren als Bestbieter hervorgegangen. 

Die Bauleistungen verteilen sich auf die Jahre 2025 und 2026. Daher teilt sich Angebots-
summe von EUR 173.254,52 excl. USt. bzw. EUR 207.905,42 incl. USt. auf folgende Zeit-
räume auf: 

Im Jahr 2025  EUR 187.114,88 incl. USt. 
Im Jahr 2026  EUR  20.790,54 incl. USt. 
 

Haushaltsdaten : 
1. NVA 2025: 5/360000-010000 (Stadtmuseum, Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
Gebäude und Bauten) EUR 353.000,00 (80 % davon = EUR 282.400,00) 
gebucht bis: 02.06.2025 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 38.400,00 (Ziviltechnikerleistung) 

Chronologie : 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr und Gebäude-
verwaltung in der Sitzung vom 05.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Baumeisterarbeiten an die Firma 
Reissmüller BaugesmbH, 3830 Waidhofen an der Thaya, Wienerstraße 45, aufgrund des Er-
gebnisses des Bestbieterverfahrens mit der erreichten Höchstpunktezahl von 993 sowie zu 
den Bedingungen des Angebotes vom 30.04.2025, zum budgetwirksamen Preis (ein Vorsteu-
erabzug ist nicht möglich) von  

EUR 207.905,42 incl. USt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 16 der Tagesordnung 

�$�N�W�L�R�Q���Ä�0�L�W���G�H�P���5�D�G���L�Q�V���%�D�G�³ 

SACHVERHALT : 
�Ä�0�L�W�� �G�H�P�� �5�D�G�� �L�Q�V�� �%�D�G�³�� �± bei dieser Veranstaltung am Samstag, 23. August 2025 wird die 
Bevölkerung dazu motiviert, anstelle mit dem Auto mit dem Fahrrad ins Freibad zu kommen. 
Der Eintritt ins Freibad soll an diesem Tag für die Radfahrer kostenlos sein. Das Mobilitäts-
management NÖ unterstützt diese Veranstaltung einmalig mit 300 Euro. Durch diese Unter-
stützung sollen die entgangenen Eintrittsgelder teilweise oder ganz abgedeckt werden.  
Eine Kontrolle der Radfahrer soll vor dem Eingangsbereich zum Freibad erfolgen. 

Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung nicht statt und es ist auch kein Ersatztermin vor-
gesehen. 

Der Eintritt für die Badegäste mit Fahrrad  in das Freibad soll an diesem Tag kostenlos sein. 
Es ist daher erforderlich, den Punkt 2.1. Absatz 1 der Badeordnung, in welchen wie folgt 
festgehalten ist, für die Radfahrer aufzuheben: 

�Ä�������� �'�L�H�� �%�H�Q�•�W�]�X�Q�J�� �G�H�U�� �%�D�G�H�D�Q�O�D�J�H�Q�� �L�V�W�� �Q�X�U�� �P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �E�H�]�D�K�O�W�H�Q�� �X�Q�G�� �J�•�O�W�L�J�H�Q�� �(�L�Q�W�U�L�W�W�V�N�D�U�W�H��
zulässig. �(�L�Q���$�Q�V�S�U�X�F�K���D�X�I���5�•�F�N�H�U�V�W�D�W�W�X�Q�J���G�H�V���(�L�Q�W�U�L�W�W�V�J�H�O�G�H�V���E�H�V�W�H�K�W���1�,�&�+�7���³ 

Haushaltsdaten : 
1.NVA 2025: Haushaltsstelle 1/831000-728000/000 (Freizeitzentrum, Sonstige Ausgaben) 
EUR 9.000,00  
gebucht bis 02.06.2025: EUR 1.142,85 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie:  
Dieser Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Sport, Sporteinrichtungen, Feuerwehr 
und Gebäudeverwaltung in der Sitzung vom 05.06.2025 beraten. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS  fassen: 
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Die Stadtgemeinde veranstaltet �D�P���6�D�P�V�W�D�J�������������$�X�J�X�V�W�������������G�H�Q���$�N�W�L�R�Q�V�W�D�J���Ä�0�L�W���G�H�P���5�D�G��
�L�Q�V���%�D�G�³�����'�L�H���%�D�G�H�J�l�V�W�H�����G�L�H���P�L�W���G�H�P���)�D�K�U�U�D�G���]�X�P���)�U�H�L�E�D�G���N�R�P�P�H�Q���V�R�O�O�H�Q���H�L�Q�H���N�R�V�W�H�Q�O�R�V�H��
Eintrittskarte erhalten.  

Für die Abdeckung (teilweise oder zur Gänze) soll beim Mobiliätsmanagement NÖ um den 
Kostenbeitrag von 300,-- Euro angesucht werden.  

D�H�U���3�X�Q�N�W���������������������G�H�U���%�D�G�H�R�U�G�Q�X�Q�J�����Ä�'�L�H���%�H�Q�•�W�]�X�Q�J���G�H�U���%�D�G�H�D�Q�O�D�J�H�Q���L�V�W���Q�X�U���P�L�W���H�L�Q�H�U���E�H��
zahlten und gültigen Eintrittskarte zulässig. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Ein-
trittsgeldes besteht NICHT! �³�����Z�L�U�G���I�•�U���G�L�H�V�H�Q���H�L�Q�H�Q���7�D�J��für die Radfahrer aufgehoben. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 17 der Tagesordnung 

Subvention an den Elternverein der Volksschule 

SACHVERHALT : 
Es liegt ein Schriftverkehr mittels E-Mail vom 17.06.2025 zwischen dem Elternverein der 
Volksschule Waidhofen an der Thaya, Obmann Stefan Vogl und Bürgermeister Josef Ram-
harter bei der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya auf. Dieser lautet wie folgt: 

�ÄBetreff:  Antrag EV VS Waidhofen  
 
Antrag: Sehr geehrter Herr Bürgermeister,   
sehr geehrte Stadt und Gemeinderäte.  
 
Wir der Elternverein der Volksschule und ASO Waidhofen an der Thaya bitten um eine Un-
terstützung für die Schülerinnen und Schüler der VS und ASO. Wir schon mit Herrn Bürger-
meister telefonisch besprochen würden wir den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit 
geben wollen einen Tag im Freizeitzentrum Waidhofen zu verbringen.  
 
Wir würden bitten, dass jede Schülerin und jeder Schüler einen Gutschein bekommt für ei-
�Q�H�Q���(�L�Q�W�U�L�W�W�����'�D�E�H�L���Z�•�U�G�H�Q���Z�L�U���S�U�R���.�L�Q�G���H�L�Q�H�Q���%�H�W�U�D�J���Y�R�Q���¼�������������G�D�]�X���J�H�E�H�Q�����6�R�P�L�W���Z�•�U�G�H��
sich die Unterstützung ihrerseits in einem verträglichen Rahmen halten.  
 
Ein gemeinsames Bild welches in die lokale Presse gegeben wird  auch am Freitag den 
27.06.2025 um 11:00 Uhr beim FZ gemacht. 
 
Mit der Bitte um positives Ergebnis verbleibe ich mit Freundlichen Grüßen  
 
Stefan Vogl  
Obmann 
 
Mit besten Grüßen   
 
Josef Ramharter 
Bürgermeister�³ 

 
Es sollen für alle Schüler*innen der Volksschule Waidhofen an der Thaya und der ASO Waid-
hofen an der Thaya (Sonderschule) Tageskarten für das Freibad Waidhofen an der Thaya 
ausgegeben werden. 

Eine Tageskarte für Kinder zwischen 3 bis 14 Jahre kostet EUR 5,50 pro Kind.  
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Insgesamt besuchen derzeit 222 Schüler*innen der Volksschule Waidhofen und 33 Schü-
ler*innen der ASO Waidhofen den Unterricht - siehe Aufstellung: 

Volksschule Waidhofen (Schülerstand: 20.06.2025) 

�x 222 Schüler*innen gesamt:  161  Schüler*innen der Stadtgemeinde Waidhofen 

61  Schüler*innen der Gemeinde Waidhofen-
Land 

ASO Waidhofen (Schülerstand: 20.06.2025): 

�x  33 Schüler*innen gesamt:   10  Schüler*innen der Stadtgemeinde Waidhofen 

 23  Schüler*innen anderer Gemeinden: 

Gemeinde Waidhofen-Land, Pfaffenschlag, 
Thaya, Gastern, Kautzen, Allentsteig, 
Göpfritz an der Wild, Karlstein/Thaya, Win-
digsteig u. Schwarzenau 

Gesamtschüler*innezahl:  255 Schüler*innen  
 
Der Elternverein würde sich an den Eintrittskosten mit EUR 2,50 pro Eintrittskarte und Kind 
beteiligen (255 Schüler*innen x EUR 2,50 = EUR 637,50) 

Für die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya würden sich daher Eintrittskosten von EUR 
765,00 ergeben (255 Schüler*innen x EUR 3,00). 
 
Haushaltsdaten : 
2. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/0191-7230/000 (Repräsentation, Repräsentationsausgaben 
Sonstiges) EUR 4.000,00 
gebucht bis: 14.05.2025 EUR 681,29 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Bgm. Josef Ramharter an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Dem Elternverein der Volksschule Waidhofen wird für den Ankauf von 255 Tageskarten für 
die Schüler*innen der Volksschule und ASO Waidhofen an der Thaya in das Freibad Waidh-
ofen an der Thaya eine Subvention in Höhe von 

EUR 765,00 

gewährt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 18 der Tagesordnung 

Subvention an die Freiwillige Feuerwehr Puch für die Durchführung der Florianifeier 

SACHVERHALT : 
Im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Puch (kurz: FF Puch) ist kein WC eingebaut. 
Daher wurde von der FF Puch bei der Pipibox GmbH (Zentrale NÖ), 3754 Irnfritz, Starkweg 1, 
ein Pipibox Trailer (mobiles WC) für die Florianifeier angemietet. 

Am 23.06.2025 langte nachstehendes Ansuchen des Kommandanten der FF Puch, Herrn 
OBI Peter Weissböck, ein: 

�ÄSehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates! 

Ich ersuche im Namen der FF Puch um Übernahme der Mietkosten eines Pipibox Trailers im 
Rahmen der Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Puch laut Besprechung mit Herrn Bür-
germeister Josef Ramharter. 

Die Rechnung der Pipibox GmbH (Zentrale NÖ), 3754 Irnfritz, Starkweg 1 habe ich meinem 
Ansuchen beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 
OBI Peter Weissböck 
Kommandant der FF Puch�³ 

Die Kosten für die Anmietung belaufen sich laut beiliegender Rechnung auf EUR 508,80 
incl. USt. 

Haushaltsdaten : 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/163000-754000/000 (Freiwillige Feuerwehren, Subventio-
nen an Freiwillige Feuerwehren) EUR 59.500,00 
gebucht bis: 16.06.2025 EUR 615,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 50.900,00 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 04.12.2024, Punkt 3 der Tagesordnung, beschlos-
sen, die Ausgabenansätze des Voranschlages für Investitionen und Instandhaltungen bis 
zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2025 mit 20 % zu sperren. Aus-
genommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden Betriebskos-
ten. 

Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 
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Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des StR Eduard Hieß an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Ausgabensperre wird für den nachstehend angeführten Ausgabenansatz aufgehoben: 
1/163000-754000 (Subventionen an Freiwillige Feuerwehren) 

und  

die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya übernimmt die Mietkosten eines Pipibox Trailers 
(mobiles WC) für die Durchführung der Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Puch als ein-
malige Subvention in Höhe von  

EUR 508,80 incl. USt. 

Da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln der FF Puch als Sponsor angeführt werden. Bei Ver-
anstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 19 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
a) KUPL - Fest der Kulturen, 13. September 2025 

SACHVERHALT : 
Es liegt ein Förderantrag des KUPL Kultur-Plattform Waidhofen/Thaya (Obfrau Maria Müllner) 
vom 22. Mai 2025 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen am 27. Mai 2025) vor. Darin 
heißt es: 
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ERGÄNZTER SACHVERHALT: 
Für die im Ansuchen genannten Leistungen der Wirtschaftsbetriebe (Transport und Aufbau 
der Hütten, Aufbau der Bühnenelemente, Transport der Musikinstrumente, Aufstellen der not-
wendigen Verkehrsbeschilderung und Endreinigung nach der Veranstaltung) werden seitens 
der Wirtschaftsbetriebe Kosten in der Höhe von gesamt EUR 5.000,00 geschätzt. 

Haushaltsdaten : 
Förderung: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur �± sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, gegebene Förderungen) EUR 49.000,00 
gebucht bis: 14.05.2025 EUR 11.574,57 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Interne Vergütung: 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7200 (Heimatpflege u. Kultur �± sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahmen, Interne Vergütungen Veranstaltungen) EUR 20.000,00 
gebucht bis: 14.05.2025 EUR 9.534,25 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat. 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS  fassen: 
 
Es wird dem KUPL Waidhofen an der Thaya, 3830 Waidhofen an der Thaya, Anton Kainz 
Straße 19, für die Veranstaltung Fest der Kulturen am 13. September 2025 eine Direktförde-
rung nach Vorlage der Abrechnung in der Höhe von maximal 
 

EUR 5.000,00 
 

gewährt (die Auszahlung erfolgt erst nach Vorlage der Endabrechnung) 
 
und 
 
es werden die öffentlichen Plätze (Hauptplatz, Rathausplatz, Beserlpark) kostenlos bereitge-
stellt 
 
und 
 
übernimmt die anfallenden Personal- und Fahrzeugkosten für den Transport von zehn Hütten 
(inklusive Auf- und Abbau), für die Unterstützung beim Auf- und Abbau der Bühnenelemente, 
für den Transport der Musikinstrumente zum Hauptplatz und wieder retour in die Musikschule, 
für die Verkehrsbeschilderung und für die Endreinigung des Areals in der Höhe von ca.  
 

EUR 5.000,00 
 
und 
 
die Stadtgemeinde stellt Strom und Wasser kostenlos für diese Veranstaltung zur Verfügung 
 
und 
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da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Inte-
resse, dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 

Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des KUPL Waidhofen an der Thaya als Sponsor 
angeführt werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzu-
bringen. 
 

Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Für den Antrag stimmen 20 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
ÖVP, alle anwesenden Mitglieder der SPÖ und alle anwesenden Mitglieder der GRÜNE). 

Gegen den Antrag stimmen 9 Mitglieder des Gemeinderates (alle anwesenden Mitglieder der 
FPÖ). 

Der Stimme enthalten sich 0 Mitglieder des Gemeinderates. 

Somit wird der Antrag angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 19 der Tagesordnung 

Subvention Kultur 
b)  Pro Waidhofen �± Sommerkino 2025 

SACHVERHALT : 
�(�V�� �O�L�H�J�W�� �H�L�Q�� �6�X�E�Y�H�Q�W�L�R�Q�V�D�Q�V�X�F�K�H�Q�� �G�H�V�� �9�H�U�H�L�Q�V�� �Ä�3�U�R�� �:�D�L�G�K�R�I�H�Q�³���� ���������� �:�D�L�G�K�R�I�H�Q�� �D�Q�� �G�H�U��
Thaya, Bahnhofstraße 15 vom 15. Juni 2025 (eingelangt bei der Stadtgemeinde Waidhofen 
an der Thaya am 16. Juni 2025) vor. Darin heißt es wie folgt: 

�ÄFörderansuchen �± Sommerkino 2025  

Sehr geehrte Frau StR Müllner!  
Liebe Maria,  
 
Der Verein ProWaidhofen plant auch heuer wieder zwei Sommerkino-Abende unter freiem 
Himmel �± �E�H�L�P���Ä�$�O�W�H�Q���%�D�G�³���D�P���&�D�P�S�L�Q�J�S�O�D�W�]���� 

Mit diesem Projekt möchten wir kulturelle Begegnung fördern, den öffentlichen Raum beleben 
und allen Interessierten ein gemeinschaftliches Kinoerlebnis in besonderem Ambiente bieten. 
In den letzten Jahren wurde die Kinoabend immer sehr gut angenommen.  

Die Termine im Überblick:  

�‡ 25. Juli 2025, 20:00 Uhr �± �Ä�$�O�W�Z�H�L�E�H�U�V�R�P�P�H�U�³��Eine kluge und warmherzige Komö-
die über Neuanfänge in der Lebensmitte �± Regie: Pia Hierzegger, mit Ursula Strauss, Josef 
Hader u. a.  

�‡ 1. August 2025, 20:00 Uhr �± �Ä�'�L�H�� �O�H�L�V�H�� �X�Q�G�� �G�L�H�� �J�U�R�‰�H�Q�� �7�|�Q�H�³��Eine berührende 
Komödie über Musik, Gemeinschaft und Kultur �± Regie: Emmanuel Courcol, mit Benjamin 
Lavernhe, Pierre Lottin u. a.  

Um die Durchführung der Veranstaltung zu sichern �± insbesondere in Hinblick auf Technik, 
Filmlizenzen, Infrastruktur und Bewerbung �± bitten wir um eine finanzielle Unterstützung, wie 
�L�Q���G�H�Q���O�H�W�]�W�H�Q���-�D�K�U�H�Q���L�Q���G�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q���¼��������������-.  

�:�H�L�W�H�U�V���E�L�W�W�H�Q���Z�L�U���X�P���N�R�V�W�H�Q�O�R�V�H���%�H�Q�•�W�]�X�Q�J���G�H�V���%�H�U�H�L�F�K�V���E�H�L�P���Ä�$�O�W�H�Q���%�D�G�³���� 

Die Besucher des Campingplatzes erhalten freien Eintritt.  

Wir würden uns über eine positive Rückmeldung sehr freuen und danken dir im Voraus für 
dein Interesse und die Unterstützung kultureller Initiativen in der Region.  

Schöne Grüße  
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Ulrike Ramharter, Obfrau�³ 

Haushaltsdaten : 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/3690-7680 (Heimatpflege u. Kultur �± sonstige Einrichtungen 
u. Maßnahme, gegebene Förderungen) EUR 49.000,00 
gebucht bis: 14.05.2025 EUR 11.574,47 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 5.000,00 

Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des StR Maria Müllner an den Gemeinderat. 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird dem Verein Pro Waidhofen , 3830 Waidhofen an der Thaya, Bahnhofstraße 15 für 
die Durchführung des Sommerkinos 2025 im alten Bad eine Subvention in der Höhe von 

EUR 1.500,00 

gewährt 

und  

da die Stadtgemeinde für Förderungen erhebliche Mittel aufwendet, liegt es in ihrem Interesse 
dieses Engagement der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
Für die beschlossene Subvention soll die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya deshalb 
auf allen Drucksorten und Werbemitteln des Vereins �ÄPro �:�D�L�G�K�R�I�H�Q�³��als Sponsor angeführt 
werden. Bei Veranstaltungen sind Stadtgemeinde-Transparente gut sichtbar anzubringen. 
 
Darüber hinaus sind ein Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung der Förderung und 
eine Werbeaufstellung (inklusive Bilder und Belegexemplare) wie und wo die Stadtgemeinde 
als Sponsor mitbeworben ist zu erbringen. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 

 

39561



�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�«�« .�«�«�«�«�«�«�«���«�«�«  
 
 

Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 20 der Tagesordnung 

Örtliches Raumordnungsprogramm 2000 �± 24. Änderung 

SACHVERHALT : 
Hauptgründe für die Änderung sind: 

�x Änderungsanlass der 23. Änderung des ÖROP liegt in einer wesentlichen Änderung 
der Grundlagen gemäß § 25 Abs. 1 Z. 2 NÖ ROG 2014 und in der Verwirklichung der 
Ziele des Entwicklungskonzeptes (gem. § 25 Abs. 1 Z. 5 des NÖ ROG 2014 idgF). 

Flächenwidmungsplan 

Änderungsfall 1:  Im Nordwesten der Stadt Waidhofen an der Thaya erfolgt eine Ausweisung 
von Bauland Betriebsgebiet sowie Bauland Betriebsgebiet-Aufschließungszone. 

Änderungsfall 2a, 2b, 2c : In den Katastralgemeinden Waidhofen an der Thaya, Kleineber-
harts und Puch erfolgen Anpassungen des Flächenwidmungsplanes an den aktuellen Katas-
ter. 

Die Entscheidung über die Durchführung einer strategischen Umweltprüfung (kurz: SUP), 
welche vom Büro Emrich Consulting ZT-GmbH, 1040 Wien, Schaumburgergasse 11/5, mit 
03.10.2024 erstellt wurde, wurde der NÖ Landesregierung im Wege des Amtes der NÖ Lan-
desregierung, Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht als Umweltbehörde gemäß NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 vorgelegt. 

Mit Schreiben vom 07.11.2024, Zahl RU1-R-660/058-2024, hat die NÖ Landesregierung die 
Stellungnahme der Sachverständigen für Raumplanung und Raumordnung, datiert mit 
22.10.2024, Zahl RU7-O-660/165-2024 übermittelt, wobei darin festgestellt wird, dass im Fall 
des Änderungspunkts 1 die Abschätzungen des Raumplaners als schlüssig beurteilt wurden. 

Mit vor angeführtem Schreiben vom 07.11.2024, Zahl RU1-R-660/058-2024, hat die NÖ Lan-
desregierung die Stellungnahme des Amtssachverständigen für Naturschutz, datiert mit 
30.10.2024, Zahl ABB-LEÖK-113/0310, übermittelt. Darin wurde mitgeteilt, dass zum Ände-
rungspunkt 2 keine und zum Änderungspunkt 1 eine strategische Umweltprüfung durchge-
führt wird und, dass das Ergebnis des Screenings, als auch der vorgeschlagene Untersu-
chungsraumen aus naturschutzfachlicher Sicht zustimmend zur Kenntnis genommen wird 
und die Konsultationen damit vollständig sind. Gem. diesem Schreiben kann der Entwurf des 
örtlichen Raumordnungsprogrammes samt Kundmachung zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufgelegt werden. 

Der Entwurf über die 24. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms vom Büro Em-
rich Consulting ZT-GmbH, 1040 Wien, Schaumburgergasse 11/5, wurde in der Zeit vom 
17.01.2025 bis 28.02.2025 zur allgemeinen Einsicht aufgelegt. 
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Innerhalb der Auflagefrist wurden folgende Stellungnahmen zum Entwurf des Flächenwid-
mungsplanes abgegeben: 

�x Stellungnahme des Amts der NÖ Landesregierung / Abteilung ST3 vom 20.12.2024 
�x Stellungnahme des Amts der NÖ Landesregierung / Abteilung STBA8 vom 10.02.2025 

Aufgrund der Stellungnahmen waren keine weiteren Untersuchungen bzw. Maßnahmen er-
forderlich und von der Fa. Emrich Consulting ZT-GmbH wurde eine Beschlussunterlage aus-
gearbeitet. 

Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschusssitzung behandelt. 

Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Es wird das örtliche Raumordnungsprogramm 2000 entsprechend den Genehmigungsplä-
nen, zur 24.Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramm Waidhofen an der Thaya, des 
Büros Emrich Consulting ZT-GmbH, 1040 Wien, Schaumburgergasse 11/5, vom 23.04.2025, 
abgeändert und folgende Verordnung erlassen: 

�Ä�9ERORDNUNG 

zur 24. Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms 

§ 1 Flächenwidmungsplan 

Aufgrund des §25 Abs. (1) lit 2 und lit 5 des Niederösterreichischen Raumordnungsgesetzes 
2014 i.d.g.F. wird hiermit der Flächenwidmungsplan für die Stadtgemeinde Waidhofen an der 
Thaya, in der Fassung des Gemeinderatsbeschlusses vom 04.12.2024 (23. Änderung des 
ÖROP) dahingehend abgeändert, dass für die in der zugehörigen Plandarstellung kreuzweise 
rot durchgestrichenen Widmungen bzw. Nutzungen, welche hiermit außer Kraft gesetzt wer-
den, die durch rote Signaturen und Umrandungen dargestellten neuen Widmungen bzw. Nut-
zungen festgelegt werden. 
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§ 2 Freigabebedingungen 

Als Freigabebedingung für die neu Bauland Betriebsgebiet Aufschließungszone A3 (BB-A3) 
ausgewiesene Fläche wird festgelegt: 

�Ä�*�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�X�Q�J���H�L�Q�H�U���J�H�R�U�G�Q�H�W�H�Q���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J���G�X�U�F�K���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�U���G�L�U�H�N�W�H�Q���$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�U��
BB-A3 an den Kreuzungsbereich der B36 / L59 durch einen Kreisverkehr und eine Erschlie-
ßungsstraße. Für die Erschließungsstraße und den Kreisverkehr liegen genehmigte Projekte 
vor, die Finanzierung der Errichtung ist sichergestellt und beschlossen, und mit dem Bau 
�Z�X�U�G�H���E�H�U�H�L�W�V���E�H�J�R�Q�Q�H�Q�³ 

§ 3 Allgemeine Einsichtnahme 

Die in § 1 und § 3 angeführten und von Dipl.-Ing. Hans Emrich, Ingenieurkonsulent für Raum-
planung und Raumordnung verfasste Plandarstellungen, welche mit dem Hinweis auf diese 
Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemei-
nen Einsichtnahme auf. 

§ 4 Schlussbestimmung 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem, auf den Ablauf der zweiwöchigen 
Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.�³ 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 21 der Tagesordnung 

Eintritt von Frau Göricke-Stein als neue Vertragspartnerin in die Pachtverträge und 
Bittleihen mit der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya anstelle von Alfred Strohmer 

SACHVERHALT : 
Herr Alfred Strohmer, wohnhaft in 3830 Waidhofen an der Thaya, Mühlen und Höfe 12/1, 
bewirtschaftet im Rahmen seiner Landwirtschaft auch Flächen, die im Eigentum der Stadtge-
meinde Waidhofen an der Thaya stehen. Über die Verpachtung von Flächen im Betriebsge-
biet West sowie im Bereich des geplanten Siedlungsgebietes Mühlen und Höfe bestehen 
verschiedene Pachtverträge und Bittleihen (z.B.: Pachtvertrag vom 28.04.2004 in Verbindung 
mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.08.2022, Fläche 7,2770 ha, Pachtvertrag vom 
11.03.2010, Fläche 1,0759 ha, Pachtvertrag vom 09.07.2020, Fläche 0,0830 ha, Bittleihen 
vom 14.04.2004 und 24.08.2022, etc.). 

Herr Alfred Strohmer beabsichtigt mit Ablauf des 31.07.2025 seinen landwirtschaftlichen Be-
trieb an seine Lebensgefährtin Frau Saskia Göricke-Stein, geb. am 09.01.1972, wohnhaft in 
3830 Waidhofen an der Thaya, Mühlen und Höfe 12/1, zu übergeben. 

Herr Strohmer hat diesbezüglich am 25.06.2025 bei Herrn Bürgermeister Josef Ramharter 
vorgesprochen und ersucht, dass seine Lebensgefährtin - Frau Saskia Göricke-Stein �± ab 
01.08.2025 an seiner Stelle als Rechtsnachfolgerin in alle bestehenden Pachtverträge und 
Bittleihen eintritt und alle Rechte und Pflichten übernimmt. 

 

Chronologie : 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde in keiner Ausschuss- und Stadtratssitzung behandelt. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG der StR Anja FUCHS an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Im Einvernehmen zwischen allen Vertragsparteien tritt Frau Saskia Göricke-Stein, geb. am 
09.01.1972, wohnhaft in 3830 Waidhofen an der Thaya, Mühlen und Höfe 12/1, mit Wirksam-
keit 01.08.2025 in alle bestehenden Pachtverträge und Bittleihen, die zwischen Herrn Alfred 
Strohmer, wohnhaft in 3830 Waidhofen an der Thaya, Mühlen und Höfe 12/1, und der Stadt-
gemeinde Waidhofen an der Thaya bestehen, ein und übernimmt daraus sämtliche Rechte 
und Pflichten. 

 

39565



Sämtliche Verträge werden mit Wirksamkeit 01.08.2025 dahingehend adaptiert. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 22 der Tagesordnung 

Straßenbau Waidhofen an der Thaya �± Vergabe der Zementstabilisierung und des As-
phalteinbaus für den Kreisverkehr B36/L59 sowie der Aufschließungsstraße Betriebs-
gebiet Nord-West 

SACHVERHALT : 
Nach der bereits umgesetzten Ausbaustufen 1 (Errichtung einer Aufschließungsstraße zum 
neuem Betriebsgebiet Nordwest, vom Kreisverkehr Raiffeisenstraße bis zur neuen Zufahrt 
des neuen Lagerhausmarktes) und der Ausbaustufe 2 (Aufschließungsstraße, Zufahrt Lager-
hausmarkt bis Mitterweg) soll nun der Endausbau, die Ausbaustufe 3 (die Erweiterung des 
Betriebsgebietes Nord durch Planung einer neuen Straße vom Mitterweg bis zur bestehen-
�G�H�Q���Ä�$�P�S�H�O�N�U�H�X�]�X�Q�J�³���+�H�L�G�H�Q�U�H�L�F�K�V�W�H�L�Q�H�U�V�W�U�D�‰�H���/�����������/�D�Q�G�H�V�V�W�U�D�‰�H���%��6) umgesetzt werden. 
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses (Erhöhung der 
Durchlassgeschwindigkeit) soll im Zuge der Ausbaustufe �����D�X�F�K���G�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H���Ä�$�P�S�H�O�N�U�H�X��
�]�X�Q�J�³���]�X���H�L�Q�H�P���.�U�H�L�V�Y�H�U�N�H�K�U���X�P�J�H�E�D�X�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���Ges Kreisverkehrs in Verbin-
dung mit der Ausbaustufe 3 ist ein Muss um zukünftig die Grundstücksflächen östlich der 
Landesstraße B36 bzw. nördlich des Mitterwegs (Zufahrtsstraße Fa. Neuwirth) einer Bau-
landwidmung (geplant ist die Widmung Bauland Betriebsgebiet) zuzuführen. 
 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird bei den Straßenbauarbeiten zur Errichtung 
der Kreisverkehrsanlage sowie der Aufschließungsstraße des Betriebsgebietes Nord-West 
durch das Land Niederösterreich (Straßenbauabteilung 8 und Straßenmeisterei Waidhofen 
an der Thaya) unterstützt. Die Annahme des Übereinkommens für die genannte Unterstüt-
zung wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 04.12.2024 beschlossen. Der Stadtrat 
hat in seiner Sitzung vom 04.12.2024 beschlossen, den Auftrag für die Ziviltechnikerleitungen 
der Ausführungsplanung zum Bau der Kreisverkehrsanlage entlang der B36/L59 sowie der 
Aufschließungsstraße zur Erweiterung des Betriebsgebietes Nord-West an das Büro Schnei-
der Consult Ziviltechniker GmbH, 3500 Krems/D., Wiener Straße 62a/1, (kurz: Schneider) zu 
erteilen. 
 
Gemäß dem oben genannten Übereinkommen wurde das Ausführungsprojekt von Schneider 
zur Ausschreibung an die Straßenbauabteilung 8 übermittelt. Durch diese wurden die Ze-
mentstabilisierungsarbeiten sowie der Einbau des Asphalts gem. BVergG 2018 im offenen 
Verfahren ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 10.06.2025.  

Folgende Bieter gaben dabei ein verbindliches Angebot ab. 
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Angebote der Zementstabilisierung inkl. Asphaltarbeiten: 

  Angebotspreis 
EUR incl. USt. 

1. Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. 366.824,32 

2. Swietelsky AG 383.421,02 

3.  Strabag AG 398.813,32 

4. Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. 500.743,20 

 
ERGÄNZTER SACHVERHALT:  
Das Amt der NÖ Landesregierung, Straßenbauabteilung 8 führte die vertiefte Angebotsprü-
fung durch und übermittelte dabei am 11.06.2025 folgenden Vergabevorschlag: 

�ÄBei der gegenständlichen Ausschreibung im offenen  Verfahren waren die Voraussetzungen 
für einen freien und lauteren Wettbewerb gegeben. Für alle Bieter haben dieselben Wettbe-
werbsbedingungen gegolten. Eine Begünstigung oder Benachteiligung einzelner Bieter hat 
nicht stattgefunden. 

Bei Wertung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte gemäß BVergG 2018 
§ 142 entspricht das an erster Stelle gereihte Angebot des Bieters Held & Francke BauG-
mbH, 3580 Horn  am besten.�³ 

Haushaltsdaten:  
VA 2025: Haushaltsstelle 5/612003-002000 EUR 1.060.000,00 
gebucht bis: 02.06.2025 EUR 16.394,96 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 461.055,48 

 

Chronologie : 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der 
Sitzung vom 03.06.2025 berichtet. 
 
Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 
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Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Leistungen der Zementstabilisierung 
und den Asphalteinbau an Firma Held & Francke Baugesellschaft m.b.H. Riedenburgstraße 
52, 3580 Horn, aufgrund und zu den Bedingungen des Angebotes vom 10.06.2025, zum 
budgetwirksamen Preis von  

 

EUR 366.824,32 incl. USt. 

(ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich) 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 23 der Tagesordnung 

ABA und WVA Waidhofen an der Thaya �± Vergabe von Erd- und Baumeisterarbeiten 
zur Errichtung der ABA und WVA Erweiterung Betriebsgebiet Nord-West 

SACHVERHALT : 
Nach der bereits umgesetzten Ausbaustufen 1 (Errichtung einer Aufschließungsstraße zum 
neuem Betriebsgebiet Nordwest, vom Kreisverkehr Raiffeisenstraße bis zur neuen Zufahrt 
des neuen Lagerhausmarktes) und der Ausbaustufe 2 (Aufschließungsstraße, Zufahrt Lager-
hausmarkt bis Mitterweg) soll nun der Endausbau, die Ausbaustufe 3 (die Erweiterung des 
Betriebsgebietes Nord durch Planung einer neuen Straße vom Mitterweg bis zur bestehen-
�G�H�Q���Ä�$�P�S�H�O�N�U�H�X�]�X�Q�J�³���+�H�L�G�H�Q�U�H�L�F�K�V�W�H�L�Q�H�U�V�W�U�D�‰�H���/�����������/�D�Q�G�H�V�V�W�U�D�‰�H���%���������X�P�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q����
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses (Erhöhung der 
Durchlassgeschwindigkeit) soll im Zuge der Ausbaustufe �����D�X�F�K���G�L�H���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H���Ä�$�P�S�H�O�N�U�H�X��
�]�X�Q�J�³���]�X���H�L�Q�H�P���.�U�H�L�V�Y�H�U�N�H�K�U���X�P�J�H�E�D�X�W���Z�H�U�G�H�Q�����'�L�H���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J���G�H�V���.�U�H�L�V�Y�H�U�N�H�K�U�V���L�Q���9�H�U�E�L�Q��
dung mit der Ausbaustufe 3 ist ein Muss um zukünftig die Grundstücksflächen östlich der 
Landesstraße B36 bzw. nördlich des Mitterwegs (Zufahrtsstraße Fa. Neuwirth) einer Bau-
landwidmung (geplant ist die Widmung Bauland Betriebsgebiet) zuzuführen. 
 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird bei den Straßenbauarbeiten zur Errichtung 
der Kreisverkehrsanlage sowie der Aufschließungsstraße des Betriebsgebietes Nord-West 
durch das Land Niederösterreich (Straßenbauabteilung 8 und Straßenmeisterei Waidhofen 
an der Thaya) unterstützt. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27.11.2024 beschlossen, 
den Auftrag für die Ziviltechnikerleitungen zur Planung und Ausführung der Abwasserbesei-
tigungs- und Wasserversorgungsanlage der Erweiterung des Betriebsgebietes Nord-West an 
das Ingenieursbüro Ingenieurgemeinschaft Umweltprojekte Ziviltechniker-GmbH, 1200 Wien, 
Wehlistraße 29/1, (kurz: IUP) zu erteilen. 
 
Der erste Bauabschnitt der ABA und WVA Erweiterung Betriebsgebiet Nord-West wurde in 
der Sitzung des Stadtrates vom 24.04.2025 unter Punkt 29 der Tagesordnung behandelt. Die 
�U�H�V�W�O�L�F�K�H�Q���$�U�E�H�L�W�H�Q���Z�X�U�G�H�Q���G�X�U�F�K���,�8�3���H�U�I�D�V�V�W���X�Q�G���L�P���Ä�2�I�I�H�Q�H�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q�³���D�X�V�J�H�V�F�K�U�Leben, 
wobei der Bieter mit dem günstigsten Angebot den Zuschlag erhalten soll (=Billigstbieterprin-
zip). Die pönalisierte Bauzeit wurde in der Ausschreibungsunterlage folgendermaßen festge-
legt: 
 
Baubeginn: 07.07.2025 
Bauvollendung: 29.08.2025 
 
Diese knappe Bauzeit der ABA und WVA ist erforderlich, um die weiteren Straßenbauarbeiten 
der zuvor genannten Aufschließungsstraße nicht negativ zu beeinflussen. 
 
 
Folgende Firmen gaben am 27.05.2025 ein verbindliches Angebot ab. 
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 Firma Angebotssumme EUR excl. USt. 
1 Swietelsky, 3910 Zwettl 395.265,94 
2 Talkner, 3860 Heidenreichstein 396.874,12 
3 Leithäusl, 3500 Krems 417.994,78 
4 Strabag, 3532 Rastenfeld 444.882,67 
5 Leyrer & Graf, 3950 Gmünd 446.588,34 
6 Held & Francke, 3580 Horn 556.629,70 

 
Die Kostenaufteilung des Billigstbieters Swietelsky sieht folgendermaßen aus: 
 EUR excl. 

USt. 
20% USt. EUR incl. 

USt. 
Vorsteuerab-
zug [%] 

EUR budget-
wirksam 

ABA 272.076,43 54.415,29 326.491,72 100 272.076,43 
WVA 102.810,94 20.562,19 123.373,13 100 102.810,94 
Kabelbau   20.378,57   4.075,71   24.454,28 0   24.454,28 

 
ERGÄNZTER SACHVERHALT : 
Die abgegebenen Angebote wurden durch IUP einer vertieften Angebotsprüfung unterzo-
gen und dabei folgender Vergabevorschlag übermittelt: 

�Ä�$�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�V���(�U�J�H�E�Q�L�V�V�H�V���G�H�U���$�Q�J�H�E�R�W�V�S�U�•�I�X�Q�J���L�V�W���G�D�V���$�Q�J�H�E�R�W���G�H�U���)�L�U�P�D���6�Z�L�H�W�H�O�V�N�\���$�*����
3910 Zwettl, als zuschlagsfähig zu werten. 

Der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya wird daher vorgeschlagen, die Leistungen der 
ABA und WVA Waidhofen an der Thaya, Betriebsgebiet Nord-West �± Erweiterung 2025 
(BT02) an die Firma 

Swietelsky AG 
Rudmanns 142 
3910 Zwettl 
 
aufgrund ihres Angebotes vom 27.05.2025 mit einem 

Gesamtpreis von     EUR 395.265,94 
zuzüglich 20 % USt.    EUR   79.053,19 
Angebotspreis inklusive Umsatzsteuer EUR 474.319,13 
 
�]�X���Y�H�U�J�H�E�H�Q���³ 

Haushaltsdaten:  
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/851902-004000 EUR 685.000,00 
gebucht bis: 30.05.2025 EUR 27,60 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 89.989,38 
 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/850500-004000 EUR 183.000,00 
gebucht bis: 30.05.2025 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 44.799,55 

Ausgabensperre (nur bei Haushaltsansätzen über EUR 3.000,00): 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 04.12.2024, Punkt 3 der Tagesordnung, beschlos-
sen, die Ausgabenansätze des Voranschlages für Investitionen und Instandhaltungen bis 
zum Feststehen der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2025 mit 20 % zu sperren. Aus-
genommen sind die Personalkosten, der Darlehensdienst und die anfallenden 
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Betriebskosten. 

Durch das Vorhaben werden 80 % des Voranschlages der Haushaltsstelle überschritten. 

1. NVA 2025: Haushaltsstelle 5/816001-005000 EUR 152.000,00 
gebucht bis: 30.05.2025 EUR 0,00 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 11.651,24 
 
Chronologie : 
Über diesen Tagesordnungspunkt wurde im Ausschuss für Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Gemeindestraßen, Parkanlagen und öffentliche Beleuchtung in der 
Sitzung vom 03.06.2025 berichtet. 
 
Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Ausgabensperre  wird für den nachstehend angeführten Ausgabenansatz aufgehoben : 
5/850500-004000 (Baukosten Wasserversorgungsanlage)  
 

�X�Q�G 
 
Die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt die Leistungen der Erd- und Baumeis-
terarbeiten an die Firma Swietelsky AG, Rudmanns 142, 3910 Zwettl  aufgrund und zu den 
Bedingungen des Angebotes vom 27.05.2025, in der Höhe von 
 

EUR 474.319,13 incl. USt, 
 
somit budgetwirksam EUR 399.341,65  (unter Berücksichtigung des [100,00%] Vorsteuer-
abzugs für ABA und WVA, für den Beleuchtungsausbau ist kein Vorsteuerabzug anzusetzen) 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

NIEDERSCHRIFT zu Punkt: 24 der Tagesordnung 

Genehmigung von über- bzw. außerplanmäßigen Ausgaben �± Rathaus �± Sanierung der 
Fenster und Tore sowie der nordseitigen Fassade 

SACHVERHALT : 
In der Sitzung am 17.06.2025, Tagesordnungspunkt 12, hat der Stadtrat folgenden Beschluss 
gefasst: 

�ÄDie Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya vergibt Leistungen für 

�x den Austausch von 4 Fenstern (Westseite Ebene 4) 
�x die Sanierung der sonstigen Fenster (Süd- und Ostseite) 
�x die Sanierung der beiden Tore (Ost- und Westseite) 
�x die Sanierung der Fassade und Fenster Nordseite 
�x sowie der Sanierung der Büroräume Ebene 4 (Westseite) 

im Rathaus aufgrund und zu den Bedingungen der vorliegenden Angebote und des vorlie-
genden Sanierungs- bzw. Vergabevorschlags der Architekt Litschauer ZT GmbH vom 
11.06.2025, zum Gesamtpreis von 

EUR 105.794,66 incl. USt., 

somit budgetwirksam EUR 94.566,32 (unter Berücksichtigung des teilweisen [63,68%] Vor-
steuerabzugs). 

Dies umfasst folgende Leistungen bzw. Gewerke: 

BAUTISCHLER 
�$�Q�J�H�E�R�W���G�H�U���)�D�����3�6�3���+�R�O�]���*�P�E�+���Y�R�P�������������������������•�E�H�U���Q�H�W�W�R���¼�������������������� 

FASSADENARBEITEN 
�$�Q�J�H�E�R�W���G�H�U�� �)�D���� �)�D�U�E�H�� �	�� �:�R�K�Q�H�Q�� �0�•�O�O�Q�H�U�� �*�P�E�+�� �Y�R�P�� ���������������������� �•�E�H�U�� �Q�H�W�W�R���¼�� ��������������������
(Angebot überarbeitet und freigegeben �± inkl. Tor ostseitig und aller Eventualpositionen) 

BAUMEISTERARBEITEN 
Preisbasis ist das Angebot der Fa. Reissmüller BaugesmbH laut Hauptauftrag der Sanierung 
des Bürgerservices (Angebot Nr. 20240549 vom 05.06.2024) 
�/�H�L�V�W�X�Q�J�V�X�P�I�D�Q�J���O�D�X�W���D�N�W�X�H�O�O�H�U���$�E�V�F�K�l�W�]�X�Q�J���G�H�V���$�U�F�K�L�W�H�N�W�H�Q���Q�H�W�W�R���¼�������������������� 

MALERARBEITEN 
Preisbasis ist das Angebot der Fa. Farbe & Wohnen Müllner GmbH laut Hauptauf-trag der 
Sanierung des Bürgerservices (Angebot vom 15.07.2025 lt. Ausschreibungs-LV) 
�/�H�L�V�W�X�Q�J�V�X�P�I�D�Q�J���O�D�X�W���D�N�W�X�H�O�O�H�U���$�E�V�F�K�l�W�]�X�Q�J���G�H�V���$�U�F�K�L�W�H�N�W�H�Q���Q�H�W�W�R���¼������������������ 
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ARCHITEKTENLEISTUNG 
Preisbasis für die Planungsleitungen inkl. ÖBA ist das Angebot der Architekt Litschauer ZT 
GmbH laut Hauptauftrag der Sanierung des Bürgerservices (Angebot vom 05.04.2024) => 
�������� �G�H�U�� �%�D�X�N�R�V�W�H�Q�� �Z�L�H�� �R���J���� �Q�H�W�W�R���¼�� ���������������������� �Q�D�F�K�� �1�D�F�K�Y�H�U�K�D�Q�G�O�X�Q�J�� �L�Q�N�O���� �6�R�Q�G�H�U�U�Dbatt: 
�S�D�X�V�F�K�D�O���Q�H�W�W�R���¼������������������ 

Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat  

�x den Entwurf des zweiten Nachtragsvoranschlages in der vorliegenden Form  
�x und die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgaben auf der Haushaltsstelle 1/029000-

614000/000 (Rathaus, Instandhaltung Amtsgebäude) in Höhe von EUR 9.867,13 
durch Entnahme aus der Allgemeinen Haushaltrücklage (Haushaltsstelle 
8/9990935/00001) 

genehmigt. 

Haushaltsdaten : 
1. NVA 2025: Haushaltsstelle 1/029000-614000/000 (Rathaus, Instandhaltung Amtsge-
bäude) EUR 16.000,00 
gebucht bis: 12.06.2025 EUR 15.300,81 
vergeben und noch nicht verbucht: EUR 0,00 

Im Zuge der Erstellung des 2. Nachtragsvoranschlages ist vorgesehen, die o.a. Haushalts-
stelle mit EUR 100.000,00 vorzusehen. Dieses Vorhaben ist �± vorbehaltlich der Beschluss-
fassung des zweiten Nachtragsvoranschlages �± somit nur bis zu einem Betrag von 
EUR 84.699,19 bedeckt. Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von EUR 9.867,13 sollen 
durch Entnahme aus der Allgemeinen Haushaltrücklage bedeckt werden: 

Haushaltsstelle 8/9990935/00001 Allgemeinen Haushaltrücklage, 
Stand per 12.06.2025: EUR 66.245,99 

Chronologie : 
Der Stadtrat hat diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung vom 17.06.2025 vorberaten und 
stellt daher nachstehenden Antrag. 

Zuständigkeit: gemäß § 35 der NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F.: Gemeinderat . 

ANTRAG des Stadtrates vom 17.06.2025 an den Gemeinderat: 

Der Gemeinderat möge folgenden BESCHLUSS fassen: 

Die Bedeckung der überplanmäßigen Ausgaben für die Umsetzung des Projektes Rathaus �± 
Sanierung der Fenster und Tore sowie der nordseitigen Fassade in Höhe von EUR 9.867,13 
auf der Haushaltsstelle 1/029000-614000/000 (Rathaus, Instandhaltung Amtsgebäude) 
durch Entnahme aus der Allgemeinen Haushaltrücklage (Haushaltsstelle 8/9990935/00001) 
wird genehmigt. 

 

 

ENTSCHEIDUNG DES GEMEINDERATES: 

Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
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Gemeinderat 
öffentlicher Teil 

25.06.2025 

 

Die Sitzung umfasst die Seiten Nr. 39.421 bis Nr. 39.575 im öffentlichen Teil und 
die Seiten Nr. 6.700 bis Nr. 6.795 im nichtöffentlichen Teil. 

 

Ende der Sitzung: 20.50 Uhr 

 

 

g.g.g. 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Vorsitzender 

 

 

 _______________________ _______________________ 

 Gemeinderat Schriftführer 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 

 

 

 _______________________ 

 Gemeinderat 
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